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I. Problemeinführung

Nach der ausdrücklichen Bestimmung des § 938 Abs. 2
ZPO kann eine einstweilige Verfügung auch in einer Seque-
stration bestehen. Da sich eine nähere gesetzliche Regelung
weder in der ZPO noch in anderen Gesetzen findet, wirft sie
demgemäß eine Vielzahl von Problemen auf. Bei der Lösung
strittiger Fragen orientiert man sich im wesentlichen an den Be-
stimmungen über den Zwangsverwalter, da die Stellung des Se-
questers jenem am meisten ähnlich ist1). Trotz mancher Streit-
punkte im Detail besteht indes Übereinstimmung darin, daß das
Wesensmerkmal der Sequestration in einer Verwaltungstätig-
keit liegt2). Da es gerade bei beweglichen Sachen nicht stets
einer verwaltenden Tätigkeit bedarf, sind in Rechtsprechung
und Schrifttum seit langem solche einstweiligen Verfügungen
anerkannt, die den Schuldner zur Herausgabe der Sache an den
Gerichtsvollzieher zur Hinterlegung oder Verwahrung (sog. Si-
cherstellungsverfügung) verpflichten3). Diese allgemein gebil-
ligte Ansicht wird auch in den Geschäftsanweisungen für Ge-

richtsvollzieher Rechnung getragen, indem § 195 Nr. 3 GVGA
die Verwahrung als mögliche Alternative zur Anordnung einer
Sequestration (§ 195 Nr. 2 GVGA) nennt. Da es hinsichtlich
beider Verfügungsarten an klaren gesetzlichen Vorgaben fehlt,
sind mit der Zweiteilung erhebliche Abgrenzungsfragen ver-
bunden. Vor allem aber bestehen aus kostenrechtlicher Sicht ei-
nige Unklarheiten und Unbilligkeiten.

II. Abgrenzung von Sequestration und Sicherstellungs-
verfügung

1. Inhalt einer Sequestrationsanordnung

Wie bereits angesprochen, bedeutet der Begriff der Seque-
stration nach heute völlig herrschender Meinung dieVerwah-
rung und Verwaltung einer Sache durch eine vom Gericht be-
stimmte Vertrauensperson (vgl. auch § 195 Nr. 2 Satz 1
GVGA)4). Dabei kann die Sequestration nach herrschendem

1) OLG Celle Rpfleger 1969, 216; OLG München OLGZ 1985,
370, 371,Schmidt, NJW 1961, 2342;Mümmler, JurBüro 1988, 431,
434; Nies, MDR 1993, 937.

2) Z.B. OLG Karlsruhe Justiz 1989, 190, 191; MünchKomm/
Heinze, ZPO 1992, § 938 Rdnr. 24.

3) OLG Koblenz DGVZ 1982, 27, 29 = ZIP 1981, 912; KG NJW-
RR 1987, 574; LG Ellwangen DGVZ 1994, 87 (unter I);Castendiek,
Probleme der durch einstweilige Verfügung und im Konkurseröff-
nungsverfahren angeordneten Sequestration, 1968, S. 26;Schellham-
mer, Zivilprozeß, 6. Aufl. 1994, Rdnr. 1940;Walker, Der einstweilige
Rechtsschutz im Zivilprozeß und im arbeitsgerichtlichen Verfahren,
1993, Rdnr. 416, 417;Mümmler, JurBüro 1991, 185, 186; 91, 185,
188; Nies, MDR 1993, 973; eingehendGrein, DGVZ 1982, 177, 178.
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4) OLG Hamm MDR 1951, 742; OLG München Rpfleger 1971,
30, 31; OLG Koblenz DGVZ 1982, 27, 28; KG NJW-RR 1987, 574;
OLG Karlruhe Justiz 1989, 190, 191; LG Ellwangen DGVZ 1994, 87
(unter I); LG Saarbrücken DGVZ 1995, 189;Baumbach/Lauterbach/
Hartmann, ZPO, 54. Aufl. 1996, § 938 Rdnr. 21;Baur/Stürner,
Zwangsvollstreckungs-, Konkurs- und Vergleichsrecht, 12. Aufl.
1995, Bd. 1, Rdnr. 53.12;Schuschke/Walker, Bd. 2, ZPO 1995, § 938
Rdnr. 20;Stein/Jonas/Grunsky, ZPO, 20. Aufl. 1988, § 938 Rdnr. 21;
Wieczorek/Schütze/Thümmel, ZPO 1995, § 938 Rdnr. 14, 15;Zöller/
Vollkommer, ZPO, 19. Aufl. 1995, § 938 Rdnr. 7 f.;Mümmler, JurBü-
ro 1988, 431, 434; a. A. (auch bloße Verwahrung) OLG Frankfurt
NJW 1953 , 1270 (LS);Zimmermann, 4. Aufl. 1995, § 938 Rdnr. 16;
andersThomas/Putzo, ZPO, 19. Aufl. 1995, § 883 Rdnr. 3, wonach sie
Herausgabe an den Gerichtsvollzieher bedeutet.
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Verständnis nicht nur bewegliche Sachen (PKW, LKW, Mo-
torrad)5), Tiere oder Grundstücke, sondern auch ein Handels-
geschäft (ein Unternehmen) betreffen6), das eigentlich als sol-
ches nicht der Einzelzwangsvollstreckung unterliegt. Außer
der Bestimmung des Sequestrationsobjekts ist des weiteren er-
forderlich, daß die Person, der Aufgabenbereich sowie die Be-
fugnisse des Sequesters von Amts wegen noch im einzelnen
festgelegt werden. Dabei besteht Einigkeit, daß stets das Pro-
zeßgericht, d. h. das nach §§ 937, 942, 944 ZPO für den Erlaß
der Verfügung zuständige Gericht zur Auswahl des Sequesters
und Festlegung seines Aufgabenkreises berechtigt ist7). Die
Bestellung muß allerdings nicht im Titel selbst erfolgen. Viel-
mehr kann sie auch durch gesonderten, durch Beschwerde8) an-
fechtbaren Beschluß ergehen9). Diese in der Praxis übliche Ver-
fahrensweise erscheint schon deshalb gerechtfertigt, da für das
Verfügungsgericht häufig die Schwierigkeit besteht, sofort
eine geeignete Person als Sequester zu benennen, die zudem zur
Übernahme des Amts bereit ist10). Ob neben der Zuständigkeit
des Prozeßgerichts eine solche des Amtsgerichts als Vollstrek-
kungsgericht (§ 764 Abs. 1 ZPO) für die Bestellung besteht, ist
streitig. Die herrschende Ansicht lehnt dies schon deshalb ab,
weil der Bestellungsakt Bestandteil des Anordnungsverfahrens
sei11). Lediglich eine Übertragung der Befugnis wird für mög-
lich erachtet12). Dies wird im wesentlichen mit der Vorschrift
des § 153 ZVG begründet, die den allgemeinen Rechtsgedan-
ken enthalte, daß das sachnähere Gericht tätig werden solle und
regelmäßig das Vollstreckungsgericht die örtlichen Gegeben-
heiten besser kenne. Bei beweglichen Sachen erscheint diese
Überlegung allerdings eher nachrangig.

2. Inhalt einer sog. Sicherstellungsverfügung (Verwahrung)

Wie bereits angesprochen, sind auch solche einstweilige
Verfügungen allgemein anerkannt, in denen die Herausgabe
einer beweglichen Sache zur Verwahrung oder Hinterlegung
(an den Gerichtsvollzieher) angeordnet wird. Ihre Zulässigkeit
ergibt sich aus der Generalklausel des § 938 Abs. 1 ZPO. Sie
wird auch dem allgemeinen Erfordernis gerecht, wonach jede
Verfügung einen vollstreckbaren Inhalt haben muß13). Denn
die Vollstreckung erfolgt analog § 883 (mit §§ 936, 928) ZPO.
Wenngleich § 883 ZPO vom Wortlaut nur die Herausgabe an
den Gläubiger vorsieht, so ist eine entsprechende Geltung der
Bestimmung bei der Herausgabe an Dritte allgemein aner-

kannt14), da die zwangsweise Wegnahme der Sache den voll-
streckungsrechtlichen Schwerpunkt der Norm bildet15).
Schließlich ist zu berücksichtigen, daß eine Verwahrung durch
den Gerichtsvollzieher auch bei der Pfändung von bewegli-
chen Sachen vorgesehen ist (vgl. § 139 GVGA), so daß dieser
Aufgabenbereich für den Gerichtsvollzieher bei beweglichen
Sachen zum „Vollstreckungsalltag“ gehört. Daher kann § 883
ZPO die Befugnis des Gerichtsvollziehers entnommen wer-
den, Sachen vorläufig in Verwahrung zu nehmen16).

3. Auswahl des „richtigen“ Sicherungsmittels

Trotz der Generalklausel des § 938 Abs. 1 ZPO, wonach
das Gericht nach freiem Ermessen bestimmt, welche Anord-
nung zur Erreichung des Zwecks erforderlich ist, ist es in der
Auswahl seiner Maßnahmen nicht völlig frei. Vielmehr hat es
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten17). Da
verhältnismäßig nur die mildeste Maßnahme ist, müßte das
Gericht regelmäßig die bloße Verwahrung anordnen; weil sie
die einfachere und weniger kostenintensive Maßnahme dar-
stellt18). Die bloße Sicherstellung würde etwa genügen, wenn
dem Schuldner lediglich die weitere Benutzung der Sache
(Abnutzung, Wertminderung) oder die Möglichkeit der Wei-
terveräußerung unmöglich gemacht werden soll19); der Erlaß
eines Verfügungsverbots (vgl. § 938 Abs. 2 ZPO) würde dage-
gen wegen der Möglichkeit gutgläubigen Erwerbs regelmäßig
nicht genügen20). Dagegen wäre etwa Sequestration anzuord-
nen, wenn eine Hinterlegung oder eine Herausgabe an den Ge-
richtsvollzieher unzweckmäßig ist21). Die Frage, in welchen
konkreten Fällen Verwahrung und in welchen zusätzlich auch
Verwaltung notwendig ist, wird allerdings in Rechtsprechung
und Schrifttum keineswegs einheitlich beantwortet. Die Not-
wendigkeit einer Verwaltung wird bei beweglichen Sachen
dann bejaht, wenn sie der Pflege, der Wartung, der Sachver-
waltung sowie der Geschäftsführung bedürfen22). Als Parade-
fall wird die Sequestration eines Linien-Omnibus genannt23).
Dies soll auch für den geschäftsmäßigen Einsatz eines PKW
als Taxi gelten24). So wird eine Sequestration immer dann be-
jaht, wenn die Sache weiterhin genutzt werden soll25) bzw.
eine laufende Abwicklung von Rechtsgeschäften erfordert26).
Über die bloße Verwahrung sollen auch solche Tätigkeiten
hinausgehen, die eine Prüfung der Sache auf ihre Funktionsfä-
higkeit und eine sachgerechte Einlagerung in einem besonde-
ren dafür hergerichteten Raum erforderlich machen27). Zur Se-
questertätigkeit wurde auch die Abmeldung eines PKW beim
Straßenverkehrsamt, der Abschluß des Verwahrungsvertrags
einschließlich Pflege und Wartung sowie die Abrechnung der
Unterstellkosten gezählt28). Auch die bloße Gewährung von

5) S. etwa OLG Hamburg Rpfleger 1957, 87 (PKW); OLG Celle
Rpfleger 1969, 216 (Kälber); OLG Koblenz Rpfleger 1991, 523
(Computer); OLG Schleswig JurBüro 1992, 703 (Traktor); KrG Arn-
stadt MDR 1993, 757 und LG Braunschweig MDR 1993, 757 (jeweils
Motorrad); LG Mönchengladbach DGVZ 1982, 122 (Pferd).

6) OLG Karlsruhe Justiz 1989, 190, 191; LG Ellwangen DGVZ
1994, 87; Castendiek, a. a. o., S. 32; MünchKomm/Heinze, ZPO,
§ 938 Rdnr. 23;Zimmermann, ZPO, § 938 Rdnr. 16; a. A.Baumbach/
Lauterbach/Hartmann, ZPO, § 938 Rdnr. 22; krit.Wieczorek/Schütze/
Thümmel, ZPO, § 938 Rdnr. 16.

7) Vgl. OLG Karlsruhe Justiz 1989, 190, 191; MünchKomm/
Heinze, ZPO, § 938 Rdnr. 25;Stein/Jonas/Grunsky, ZPO, § 938
Rdnr. 22;Zöller/Vollkommer, ZPO, § 938 Rdnr. 9.

8) Schuschke/Walker, ZPO, § 938 Rdnr. 22 in Fußn. 73;Zöller/
Vollkommer, ZPO, § 938 Rdnr. 9.

9) Vgl. Dunkl in Handbuch des vorläufigen Rechtsschutzes, Teil
A Rdnr. 562;Wieczorek/Schütze/Thümmel, ZPO, § 938 Rdnr. 14.

10) Vgl. Nies, MDR 1993, 937, 938;Castendiek, a. a .O., S. 30. Zu
ihren Nachteilen sogleich.

11) OLG Karlsruhe Justiz 1989, 190, 191;Schuschke/Walker,
ZPO, § 938 Rdnr. 21;Zöller/Vollkommer, ZPO, § 938 Rdnr. 9; a. A.
Baumbach/Lauterbach/Hartmann, ZPO, § 938 Rdnr. 25.

12) OLG Karlsruhe Justiz 1989, 190, 191;Schmidt, NJW 1961,
2342;Noack, JurBüro 1981, 1121, 1123.

13) Statt vieler Wieczorek/Schütze/Thümmler, ZPO, § 938
Rdnr. 13.

14) Vgl. nur Baumbach/Lauterbach/Hartmann, ZPO, § 883
Rdnr. 3‚MünchKomm/Schilken, ZPO, § 883 Rdnr. 6.

15) Stein/Jonas/Münzberg, ZPO, § 883 Rdnr. 12.
16) Grein, DGVZ 1982, 177,178.
17) Vgl. Wieczorek/Schütze/Thümmel, ZPO, § 938 Rdnr. 7;Zöller/

Vollkommer, ZPO, § 938 Rdnr. 4.
18) Vgl. etwaStein/Jonas/Grunsky, ZPO, § 938 Rdnr. 21.
19) SoSchuschke/Walker, ZPO, § 938 Rdnr. 20.
20) Vgl. Walker, a. a. O., Rdnr. 416.
21) Vgl. nur Brox/Walker, Zwangsvollstreckungrecht, 4. Aufl.

1993, Rdnr. 1583; Wieczorek/Schütze/Thümmel, ZPO, § 938
Rdnr. 16;Zöller/Vollkommer, ZPO, § 938 Rdnr. 7.

22) OLG Koblenz Rpfleger 1981, 319.
23) Castendiek, a. a. O., S. 38.
24) Vgl. OLG Hamburg Rpfleger 1957, 87.
25) Castendiek, a. a. O., S. 19;Mümmler, JurBüro 1991, 185.
26) Noack, JurBüro 1981, 1121, 1123.
27) Vgl. OLG Koblenz Rpfleger 1991, 523 (Computeranlage).
28) So LG Dortmund DGVZ 1995, 74; vgl. auch LG Heilbronn

DGVZ 1995, 74, 75; ähnlichNoack, JurBüro 1981, 1121, 1124; a. A.
(Verwahrung)Noack, MDR 1967, 168.
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Frostsicherheit bei einem LKW soll eine Verwaltungstätigkeit
beinhalten29). Dagegen hat man bloße Verwahrung angenom-
men, wenn typischerweise folgende Tätigkeiten vorliegen,
nämlich die Ermittlung eines geeigneten Verwahrungsorts,
das Abfassen und den Abschluß eines Verwahrungsvertrags,
Überwachung der Unterbringung, Begleichung der Verwah-
rungskosten und Übergabe am Ort der Verwahrung30). Eben-
sowenig sollen Aufwendungen, die nur der Erhaltung der
Sache dienen, eine Sequesterbestellung rechtfertigen kön-
nen31). Die Beispiele zeigen deutlich, daß es schon begrifflich
an einer klaren und eindeutigen Abgrenzung zwischen Ver-
wahrungs- und Verwaltungstätigkeit bei beweglichen Sachen
fehlt. Zudem wird sich oftmals erst im nachhinein herausstel-
len, ob eine Pflegetätigkeit, wie etwa die Prüfung der Frostsi-
cherheit nötig war. Daher ist eine klare Einschätzung für das
Prozeßgericht von vornherein kaum möglich32). Sieht man je-
denfalls die Sequestration in der Nutzbarmachung der Sache,
würde bei beweglichen Sachen regelmäßig eine bloße Ver-
wahrung genügen. Schon aus Gründen der Rechtssicherheit
schiene es sinnvoller, danach zu differenzieren, ob nach der
Wegnahme ein bloßes „Abstellen bzw. Lagern“ der Sache an
einem geeigneten Ort (dann Verwahrung) oder ein zusätzli-
ches aktives Tätigwerden in Form der Überwachung, Pflege
ect. (dann Sequestration) nötig ist33). Damit könnte das Pro-
blem, ob zumindest im späteren Kostenverfahren Fehlein-
schätzungen korrigiert werden können, weitgehend vermieden
werden.

III. Zwangsweise Durchsetzung der Verfügungsart

1. Sequestration

Welche Maßnahmen bei der Sequestration im einzelnen
zum Anordnungs- und zum Vollstreckungsverfahren zuzuord-
nen sind, ist umstritten. Wie bereits angesprochen, stellt die
Bestellung des Sequesters keine Zwangsvollstreckung (im
Recht des einstweiligen Rechtsschutzes als Vollziehung be-
zeichnet) dar; sie wird vielmehr als „Annex“ zum Anord-
nungsverfahren gesehen34). Aber auch die Sequestration selbst
stellt nach herrschendem Verhältnis keine Maßnahme der
Zwangsvollstreckung dar. Vielmehr wird das Verhältnis zwi-
schen dem Sequester und den Parteien als ein rein privatrecht-
liches verstanden35). Nur vereinzelt wird der Standpunkt ver-
treten, daß die gesamte Durchführung der Sequestration als
Maßnahme der Zwangsvollstreckung anzusehen ist36). Als Ar-
gument wird angeführt, daß die Sequestration ihre einzige
Grundlage in einem Vollstreckungstitel hat und daher auch als
Vollstreckungsmaßnahme verstanden werden müsse. Da der
Sequester jedenfalls kein Vollstreckungsorgan der ZPO ist37),
hat er auch keine staatlichen Zwangsbefugnisse gegenüber
dem Schuldner. Er ist somit nicht befugt, die zu sequestrieren-
de Sache gegen den Willen des Schuldners wegzunehmen. Be-
trifft die Sequestration eine bewegliche Sache, ist folglich der
Gerichtsvollzieher als zuständiges Vollstreckungsorgan ein-

zuschalten38). Da gemäß §§ 936, 928 ZPO für die Vollziehung
einstweiliger Verfügungen die Vorschriften des allgemeinen
Zwangsvollstreckungsrechts entsprechend gelten, findet auch
§ 883 ZPO analoge Anwendung. Gibt also der Schuldner die
Sache nicht freiwillig an den Sequester heraus, hat der örtlich
zuständige Gerichtsvollzieher die Sache dem Schuldner – in-
soweit in wörtlicher Anwendung des § 883 ZPO wegzuneh-
men und – insoweit analog § 883 ZPO – diese statt dem Gläu-
biger dem Sequester zu übergeben. Dabei stellt nach herr-
schendem Verständnis lediglich dieser Teilakt, d. h. die Weg-
nahme einschließlich der Übergabe die Vollstreckung der
einstweiligen Verfügung dar39). Damit ist die Vollstreckung
zugleich beendet40). Dieses Verständnis findet sich auch in
§ 195 Nr. 2 Satz 2 GVGA wieder. Für die zwangsweise Weg-
nahme durch den Gerichtsvollzieher ist allerdings nicht erfor-
derlich, daß die Herausgabeverpflichtung explizit im Tenor
der einstweiligen Verfügung angeordnet wird. Insofern stellt
die Sequestrationsanordnung den Vollstreckungstitel dar41).
Antragsbefugt für die zwangsweise Wegnahme ist allein der
Gläubiger. Der Vorschlag, die Herausgabe an den Sequester
ausdrücklich im Tenor der Verfügung anzuordnen, damit die-
ser selbst den Gerichtsvollzieher mit der Wegnahme „beauf-
tragen“ kann (vgl. § 153 Abs. 2 ZVG)42), ist abzulehnen. Denn
dies würde gegen einen wesentlichen Grundsatz des Zwangs-
vollstreckungsrechts, nämlich den der Dispositionsmaxime,
verstoßen. Jener besagt im wesentlichen, daß der Gläubiger
über Anfang und Ende des Verfahrens frei entscheiden
kann43). Würde man nun den Sequester für befugt halten, Voll-
streckungsantrag zu stellen, würde dem Gläubiger die Herr-
schaft über das Verfahren genommen. Zudem wäre gleichsam
durch die Hintertür das Offizialprinzip eingeführt, wenn der
zuständige Gerichtsvollzieher zugleich Sequester ist.

2. Sicherstellungsverfügung

Wie bereits angesprochen, erfolgt die Vollstreckung einer
Sicherstellungsverfügung entsprechend den Bestimmungen
über die Herausgabevollstreckung gemäß § 883 ZPO. Liegt
ein Vollstreckungsantrag des Gläubigers vor, ist der zuständi-
ge Gerichtsvollzieher verpflichtet, die Sache dem Schuldner
gemäß § 883 ZPO wegzunehmen und sie anschließend in Ver-
wahrung zu übernehmen. Dabei lagert der Gerichtsvollzieher
die Gegenstände grundsätzlich in der behördeneigenen Pfand-
kammer ein44). Kann er die Sache nicht selbst unter sicherem
Verschluß oder in der Pfandkammer verwahren, hat er sie
einem Verwahrer (z. B. Spediteur) zu übergeben45). Dieser La-
gervertrag ist ein rein privatrechtliches Geschäft, das im
Namen des Justizfikus geschlossen wird46).

3. Vollziehungsfrist gemäß §§ 936, 929 Abs. 2 ZPO

Nach herrschender Ansicht findet gemäß § 936 auch für
einstweilige Verfügungen die Vollziehungsfrist des § 929
Abs. 2 ZPO entsprechende Anwendung. Da sie die Befugnis

29) LG Göttingen DGVZ 1995, 42; fernerNoack, JurBüro 1981,
1121, 1124.

30) So ausdrücklichMümmler, JurBüro 1991, 185 mit 188.
31) MünchKomm/Heinze, ZPO, § 938 Rdnr. 24;Stein/Jonas/

Grunsky, ZPO, § 938 Rdnr. 21.
32) Vgl. OLG Hamburg Rpfleger 1957, 87.
33) Ähnlich KG DGVZ 1986, 182, 183;Nies,MDR 1993, 937,

938.
34) SoSchuschke/Walker, ZPO, § 938 Rdnr. 22.
35) Vgl. nur OLG Hamburg MDR 1993, 1023, 1024;Zöller/Voll-

kommer, ZPO, § 938 Rdnr. 9.
36) Vgl. Castendiek, a. a. O., S. 25 und 33 ff., der diesen Stand-

punkt als den herrschenden bezeichnet.
37) Vgl. Baumbach/Lauterbach/Hartmann, ZPO, § 938 Rdnr. 23;

Schmidt, NJW 1961, 2342, 2343.

38) Vgl. nur Wieczorek/Schütze/Thümmel, ZPO, § 938 Rdnr. 14.
39) Statt vieler OLG München Rpfleger 1971, 30, 31; OLG Ko-

blenz DGVZ 1982, 27, 28; OLG Schleswig JurBüro 1992, 703; Zöl-
ler/Vollkommer, ZPO, § 938 Rdnr. 9.

40) OLG Braunschweig JurBüro 1969, 1094; OLG München
Rpfleger 1971, 30, 31; OLG Hamburg MDR 1993, 1023, 1024;
Noack, JurBüro 1981, 1121, 1123.

41) Vgl. Wieczorek/Schütze/Thümmel, ZPO, § 938 Rdnr. 14.
42) SoSchuschke/Walker, ZPO, § 938 Rdnr. 20.
43) Vgl. Baur/Stürner, a. a. O., Rdnr. 6.5. ff.; eingehendWieser,

NJW 1988, 665 ff.
44) Vgl. auchNies, MDR 1993, 937, 938.
45) Vgl. auch §§ 138 Nr. 2, 139 Nr. 1, Nr. 3, Nr. 4 GVGA; ferner

OLG Düsseldorf AnwBl 1989, 239.
46) BGH MDR 1983, 383.
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des Gläubigers, über den Zeitpunkt der Vollstreckung frei zu
entscheiden begrenzen will, um die Vollziehung unter verän-
derten Umständen zu verhindern, entspricht es bei der Rechts-
schutzform des Arrests mittlerweile herrschender Meinung,
daß die Frist durch den rechtzeitigen Vollstreckungsantrag des
Gläubigers beim zuständigen Vollstreckungsorgan gewahrt
ist47). Bei der Sicherstellungsverfügung würde dies bedeuten,
daß der Gläubiger den Gerichtsvollzieher fristgerecht mit der
Wegnahme beauftragen muß; dies gilt auch für die Sequestra-
tion, soweit ein übernahmebereiter Sequester vorhanden ist48).
Problematisch erscheint allerdings der Fall, wenn eine Seque-
sterbestellung in der einstweiligen Verfügung nicht erfolgt ist.
Denn ein Antrag auf Wegnahme wäre mangels einer empfangs-
bereiten Person unzulässig und müßte vom Gerichtsvollzieher
zurückgewiesen werden49). In diesem Fall könnte man die Un-
anwendbarkeit der Fristbestimmung in Erwägung ziehen. Die
wohl herrschende Ansicht fordert demgegenüber als „Vollzie-
hungsersatz“ die rechtzeitige Parteizustellung des Titels50).

IV. Stellung und Aufgabenbereich des Gerichtsvollziehers
im Rahmen der Verfügungsarten

Der Sequester ist nicht rechtsgeschäftlicher Vertreter der
Parteien, sondern handelt für seinen Aufgabenbereich selb-
ständig51). An Weisungen der Parteien ist er nicht gebunden.
Das schließt allerdings eine gerichtliche Kontrolle seiner Tä-
tigkeit nicht aus. Nach heute herrschendem Verständnis steht
er hierbei grundsätzlich unter der Aufsicht des (bestellenden)
Prozeßgerichts52), das diese Befugnis an das Vollstreckungs-
gericht übertragen kann53).

1. Der Gerichtsvollzieher als Sequester

Häufig findet sich bei Sequestrationsanordnungen als Te-
norierung, daß die Sache „an einen von dem Gläubiger zu be-
auftragenden Gerichtsvollzieher als Sequester herauszugeben
ist54). Nach allgemeiner Ansicht ist dieser aber nicht verpflich-
tet, das Amt des Sequesters zu übernehmen (vgl. § 195 Nr. 2
Satz 3 GVGA)55). Vor allem darf er sich auf die gerichtliche
Wortwahl berufen und allein aus diesem Grund das Amt ab-
lehnen, auch wenn in Wirklichkeit eine bloße Verwahrungstä-
tigkeit erforderlich gewesen wäre56). Diese der Rechtssicher-
heit dienende Auslegungsregel findet sich auch in der Bestim-
mung des § 195 Nr. 3 Satz 5 GVGA. Lehnt der Gerichtsvoll-
zieher das Amt ab, kann er schließlich auch die zwangsweise
Wegnahme gemäß § 883 ZPO verweigern, da es an einer emp-
fangsbereiten Person fehlt57). Folge ist, daß die einstweilige
Verfügung praktisch nicht durchführbar ist.

Ist der Gerichtsvollzieher dagegen mit seiner Bestellung als
Sequester einverstanden, so wird er nach herrschender Ansicht
in dieser Eigenschaft ab Empfang der Sache nicht als Vollstrek-
kungsorgan, sondern als „Privatperson“ tätig58). Das hat für ihn
mehrere Konsequenzen. Zum einen handelt es sich dann um
eine genehmungspflichtige Nebentätigkeit im beamtenrechtli-
chen Sinne59). So kann die Genehmigung etwa versagt werden,
wenn der Gerichtsvollzieher ausreichend belastet ist60). Zudem
unterliegt er dann der Aufsicht des Prozeßgerichts, nicht des an-
sonsten zuständigen Vollstreckungsgerichts; schließlich rich-
tet sich seine Vergütung auch nicht nach dem GVKostG, son-
dern erfolgt nach den selben Grundsätzen wie für den Sequester
im übrigen61). Ist der Gerichtsvollzieher zugleich für die Weg-
nahme gemäß § 883 ZPO örtlich zuständig, kann er die Sache
dem Schuldner in seiner Eigenschaft als Vollstreckungsorgan
zwangsweise wegnehmen62). Andernfalls muß dies durch einen
örtlich zuständigen Kollegen geschehen. Die eben genannten
Fälle zeigen deutlich, daß mit der Einsetzung gerade eines Ge-
richtsvollziehers als Sequester nicht nur Vorteile verbunden
sind. Zwar ist es sicherlich effektiver, wenn dieselbe Person zu-
gleich für die Wegnahme und die Inbesitznahme zuständig ist.
Umgekehrt kann aber der Gläubiger nicht sicher sein, daß der
zuständige Gerichtsvollzieher auch bereit ist, das Amt eines Se-
questers zu übernehmen, so daß bei Ablehnung wertvolle Zeit
vergehen kann. Schon wegen des hohen Haftungsrisikos – der
Sequester haftet analog § 154 ZVG – raten manche von der
Übernahme eines solchen Amtes ab63).

2. Der Gerichtsvollzieher als „Verwahrer“

Bei der Sicherstellungsverfügung hat der Gerichtsvollzie-
her keine Wahl. Denn nach völlig herrschender Meinung ist er
als zuständiges Vollstreckungsorgan verpflichtet, diese Ver-
wahrungsaufgabe zu übernehmen64). Wie bereits dargestellt,
handelt es sich bei der Verwahrung von beweglichen Sachen
um eine typische Aufgabe im Rahmen der Zwangsvollstrek-
kung, die dem Gerichtsvollzieher beispielsweise auch bei der
Pfändung von beweglichen Sachen aufgrund eines auf Geld-
zahlung lautenden Hauptsacheanspruchs oder aufgrund eines
dinglichen Arrestes obliegt. Da die Verwahrung somit als
Vollstreckungsmaßnahme anzusehen ist, ist sie Dienstge-
schäft des Gerichtsvollziehers65). Diesem Umstand trägt § 195
Nr. 3 Satz 2 GVGA Rechnung, indem er bestimmt, daß der
Gerichtsvollzieher die Übernahme dieser Aufgabe nicht ab-
lehnen darf. Bleibt er trotz Auftrags untätig, kann der Gläubi-
ger gegen die Untätigkeit Erinnerung gemäß § 766 ZPO beim
Vollstreckungsgericht einlegen oder die Dienstaufsicht ein-
schalten66). Im Fall der Sicherstellungsverfügung ist also das
Verhältnis zwischen Gerichtsvollzieher und Gläubiger kein
privatrechtliches, sondern trotz des antiquierten Sprachge-
brauchs der ZPO, die von einem Auftrag spricht (z. B. § 753
ZPO), öffentlich-rechtlicher Natur67).47) BGHZ 112, 356, 359.

48) Vgl. auch OLG Hamm GRUR 1992, 888.
49) Vgl. Noack, JurBüro 1981, 1121, 1122.
50) Schuschke/Walker, ZPO, § 929 Rdnr. 22 ff.
51) Vgl. LG Mönchengladbach DGVZ 1982, 122;Dunkl in Hand-

buch des vorläufigen Rechtsschutzes, Teil A Rdnr. 562;Schuschke/
Walker, ZPO, § 938 Rdnr. 21.

52) Vgl. MünchKomm/Heinze, ZPO, § 938 Rdnr. 26;Schuschke/
Walker, ZPO, § 938 Rdnr. 21.

53) Vgl. OLG München OLGZ 1985, 370 m. w. N.;Schmidt, NJW
1961, 2342‚ a. A. ausdrücklichSchuschke/Walker, ZPO, § 938
Rdnr. 21, 23.

54) Vgl. nur OLG Karlsruhe Justiz 1989, 190, 191; zur „richtigen“
TenorierungNies, MDR 1993, 937, 938.

55) OLG Frankfurt NJW 1953, 1270; KG JurBüro 1987, 125, 126;
OLG Karlsruhe DGVZ 1993, 26, 27;Zöller/Vollkommer, ZPO, § 938
Rdnr. 9;Mümmler, JurBüro 1991, 185, 187;Noack, JR 1963, 295.

56) Vgl. auch OLG Karlsruhe DGVZ 1993, 26, 27.
57) Vgl. Noack, MDR 1967, 163; JurBüro 1981, 1121, 1123; un-

klar daherNies, MDR 1993, 937.

58) LG Mönchengladbach DGVZ 1982, 122;Noack, JurBüro
1981, 1121, 1122;Mümmler, JurBüro 1991, 185, 187.

59) OLG Koblenz DGVZ 1982, 27, 28;Nies, MDR 1993, 937,
938.

60) Vgl. Noack, JurBüro 1981, 1121.
61) Schuschke/Walker, ZPO, § 938 Rdnr. 22.
62) Vgl. OLG Hamburg Rpfleger 1957, 87.
63) SoSchuschke/Walker, ZPO, § 938 Rdnr. 21, 22; fernerZöller/

Vollkommer, ZPO, § 938 Rdnr. 9.
64) So Schuschke/Walker, ZPO, Rdnr. 20;Noack, JurBüro 1981,

1121, 1122; fernerStein/Jonas/Grunsky, ZPO, § 938 Rdnr. 21; a. A.
noch AG Bochum NJW 1950, 825, 826.

65) Vgl. LG Mönchengladbach DGVZ 1982, 122; LG Ellwangen
DGVZ 1994, 87 (unter I);Zöller/Vollkommer, ZPO, § 938 Rdnr. 8;
Noack, MDR 1967, 168.

66) Vgl. Noack, JurBüro 1981, 1121, 1122.
67) Allgem. Ansicht, vgl.Baur/Stürner, a. a. o., Rdnr. 8.5.
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4. Beendigung der Tätigkeiten

Während bei der Sicherstellungsverfügung der Gerichts-
vollzieher als staatliches Vollstreckungsorgan seine Tätigkeit
grundsätzlich nicht beenden kann, muß dies bei der Sequestra-
tion, die auf freiwilliger Basis beruht, grundsätzlich möglich
sein. Nach einer verbreiteten Ansicht soll der Sequester sein
Amt durch einseitige Erklärung niederlegen können68), etwa
wenn er fürchten muß, daß angesichts fehlender Vorschußzah-
lungen seine Kosten nicht gedeckt werden. Vergleicht man da-
gegen die Situation beim Zwangsverwalter, so ist eine Nieder-
legung des Amts nicht möglich; vielmehr kann lediglich auf
Antrag seine Entlassung durch Gerichtsbeschluß erfolgen;
stellt er seine Tätigkeit vorher ein, macht er sich schadenser-
satzpflichtig69). Da dem Gericht die Möglichkeit gegeben wer-
den muß, einen neuen Sequester zu bestellen, muß man diese
Gestaltung grundsätzlich auch bei der Sequestration für erfor-
derlich halten70). Grundsätzlich wird man den Antrag auf Ent-
lassung wie beim Zwangsverwalter nur bei Vorliegen eines
wichtigen Grundes für statthaft halten können. Bestellt das
Gericht keinen neuen Sequester, kann der Sequester dem
Schuldner eine Frist zur Abholung setzen und dann nach § 383
BGB verfahren71).

Nach allgemeiner Ansicht kann das Gericht den Sequester
auch von Amts wegen entlassen, wenn er den Zweck der Se-
questration gefährdet72). Soweit die Bestellung in der einstwei-
ligen Verfügung selbst mit ausgesprochen ist, wird dies dog-
matisch damit begründet, daß die Person nicht von der Bin-
dungswirkung gemäß § 318 ZPO erfaßt sei. Die Befugnis zur
Entlassung ergibt sich jedoch bereits aus dem Aufsichtsrecht
des Gerichts. Welche Rechtsbehelfe dagegen dem Gläubiger
bei schlechter Amtsführung zustehen, ist fraglich. Die spezifi-
schen Rechtsbehelfe des einstweiligen Rechtsschutzes (z. B.
§ 927 ZPO) passen grundsätzlich nicht. Teils wird eine Ände-
rung der einstweiligen Verfügung hinsichtlich der Person des
Sequesters aufgrund eines bloßen Gläubigerantrags für zuläs-
sig erachtet73). Für diejenigen, die in der Bestellung eine Voll-
streckungsmaßnahme sehen, sind die Schwierigkeiten weitge-
hend ausgeräumt. Denn danach stünde grundsätzlich beiden
Parteien die Vollstreckungserinnerung gemäß § 766 ZPO zu74).

V. Vergütung und Kosten

1. Sequestration

a) Grundsätze der Kostenerstattung

Mangels einer gesetzlichen Vergütungsregelung für das
Amt des Sequesters stellt sich die Frage, von wem und auf wel-
chem Weg er Vergütung verlangen kann. Da § 788 ZPO nach
seinem eindeutigen Wortlaut nur im Verhältnis Gläubiger/
Schuldner gilt, kommt dieses Verfahren für den Sequester von
vornherein nicht in Betracht75). Wegen der vergleichbaren
Rechtsstellung mit derjenigen eines Zwangsverwalters besteht
weitgehend Einigkeit, daß er weder gegen den Staat (Landes-
kasse)76) noch den Antragsgegner vorgehen kann, sondern le-

diglich gegenüber dem Antragsteller einen Vergütungsan-
spruch besitzt. Der Sequester muß hierfür allerdings nicht
(mehr) den Klageweg beschreiten. Vielmehr wird eine entspre-
chende Anwendung des Verfahrens nach § 153 ZVG befür-
wortet und damit die gerichtliche Festsetzung gegenüber dem
Gläubiger ermöglicht77). Der gerichtliche Festsetzungsbe-
schluß stellt einen sofort vollstreckbaren Titel im Sinne der
§§ 793, 794 Abs. 1 Nr. 3 ZPO gegenüber diesem dar78). Dabei
erfolgt die Festsetzung nach herrschender Ansicht durch das
Prozeßgericht und zwar durch den Richter, nicht durch den
Rechtspfleger79). Die früher weitverbreitete Gegenansicht, die
aus der entsprechenden Anwendung des § 153 ZVG auf die
Zuständigkeit des Vollstreckungsgerichts geschlossen hatte80),
kann als überholt angesehen werden. Die Zuständigkeit des
Prozeßgerichts ist zudem schon aus prozeßökonomischen
Gründen geboten81), da das ohnehin mit der Sache befaßte Ge-
richt auch für die Kostenfestsetzung zuständig sein sollte.

Für den Kostenausgleich Gläubiger/Schuldner ist im ein-
zelnen vieles streitig. Da die Sequestration im engeren Sinn
nicht als Zwangsvollstreckung angesehen wird, handelt es sich
bei den Kosten der Sequestration nach herrschendem Ver-
ständnis grundsätzlich nicht um Vollstreckungskosten gemäß
§ 788 ZPO82); folglich besteht für den Gläubiger nicht die nach
§ 788 ZPO vorgesehene Möglichkeit, die Kosten ohne Titel
vom Schuldner beizutreiben83) oder entsprechend den
§§ 103 ff. ZPO gesondert festsetzen zu lassen84). Ob etwas an-
deres gelten muß, wenn lediglich Verwahrungsaufgaben ange-
fallen sind, bleibt noch zu untersuchen. Teilweise wird die
Durchführung der Sequestration als zum Vollstreckungsver-
fahren gehörig begriffen, so daß auch die Kosten der Seque-
stervergütung zu den Vollstreckungskosten gerechnet werden,
die nach § 788 ZPO beigetrieben bzw. nach §§ 103 ff. ZPO
festgesetzt werden können85). Andere wiederum sehen die Ko-
sten des Sequesters als notwendige Kosten des Verfügungs-
verfahrens (Erkenntnisverfahrens) an, die der Gläubiger im
Verfahren nach § 104 ZPO festsetzen lassen kann86). Nach
herrschender Ansicht muß der Gläubiger jedoch seinen mate-
riellen Ersatzanspruch hinsichtlich der Sequestrationskosten
(z. B. Verzug nach § 286 BGB) mit einer selbständigen Klage
verfolgen87).

68) Vgl. OLG Karlsruhe Justiz 1989, 190, 191; MünchKomm/
Heinze, ZPO, § 938 Rdnr. 26.

69) Steiner/Hagemann, ZVG, § 150 Rdnr. 17;Zeller/Stöber, ZVG,
§ 150 Anm. 2.5.

70) Im Ergebnis auch LG Saarbrücken DGVZ 1995, 189.
71) Noack, JurBüro 1981, 1121, 1126.
72) So OLG Karlsruhe Justiz 1989, 190, 191.
73) Vgl. OLG Koblenz Rpfleger 1991, 523.
74) So Baumbach/Lauterbach/Hartmann, ZPO, § 938 Rdnr. 25.
75) Vgl. nurSchuschke, ZPO, Bd. 1, 1992, § 788 Rdnr. 2.
76) Z. B. OLG Düsseldorf Rpfleger 1955, 78;Mümmler, JurBüro

1988, 431, 434; krit.Zöller/Vollkommer,ZPO, § 938 Rdnr. 10.

77) Statt vieler OLG Düsseldorf Rpfleger 1955, 78;Mümmler,
JurBüro 1988, 431, 434.

78) OLG Koblenz DGVZ 1982, 27, 28; OLG München OLGZ
1985, 370, 371;Schuschke/Walker, ZPO, § 938 Rdnr. 25;Schmidt,
NJW 1961, 2342; a. A. noch OLG Hamburg Rpfleger 1957, 87, 88;
OLG Braunschweig JurBüro 1969, 1094, 1095.

79) OLG Frankfurt NJW-RR 1987, 63; OLG Stuttgart DGVZ
1994, 87, 88 (unter III); LG Ellwangen DGVZ 1994, 87 (unter II); LG
Saarbrücken DGVZ 1995, 187;Zimmermann, ZPO, § 938 Rdnr. 16.

80) Vgl. etwa LG Berlin JW 1931, 2391, 2392; LG Hamburg JW
1935, 289;Baumbach/Lauterbach/Hartmann, ZPO, § 938 Rdnr. 25.

81) OLG Düsseldorf Rpfleger 1955, 78; OLG Frankfurt NJW-RR
1987, 63.

82) Vgl. nur Stein/Jonas/Münzberg, ZPO, Bd. 6, 21. Aufl. 1995,
§ 788 Rdnr. 10 mit umfangr. Nachw. in Fn. 98;Zöller/Vollkommer,
ZPO, § 938 Rdnr. 10.

83) OLG Koblenz DGVZ 1982, 27, 28; Rpfleger 1991, 523; OLG
Schleswig JurBüro 1992, 703;Schuschke/Walker, ZPO, § 938
Rdnr. 25;Wieczorek/Schütze/Thümmel, ZPO, § 938 Rdnr. 15;Zöller/
Vollkommer, ZPO, § 938 Rdnr. 9; Mümmler, JurBüro 1988, 431, 434;
Noack, JurBüro 1981, 1121, 1122; a. A. OLG Kassel HRR 1936
Nr. 588; diff.Schmidt, NJW 1961, 2342 f.

84) OLG Koblenz DGVZ 1982, 27, 28; Rpfleger 1991, 523; OLG
Hamburg MDR 1993, 1023.

85) Vgl. OLG Karlsruhe DGVZ 1993, 26, 27.
86) SoDunkl in Handbuch des vorläufigen Rechtsschutzes, Teil A

Rdnr. 152; Schuschke/Walker, ZPO, § 938 Rdnr. 25; fernerStein/
Jonas/Grunsky, ZPO, § 938 Rdnr. 22.

87) Vgl. nur OLG Koblenz Rpfleger 1991, 523.
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b) Höhe der Vergütung

Mit dem Festsetzungsbeschluß wird in entsprechender An-
wendung der §§ 612, 632, 675 BGB ein Vergütungsanspruch
des Sequesters gegen denGläubiger begründet88). Die Höhe
der Vergütung richtet sich nach heute herrschender Ansicht
grundsätzlich nach den für den Zwangsverwalter üblichen Sät-
zen (Verordnung über die Geschäftsführung und die Vergü-
tung des Zwangsverwalters vom 16. 2. 1970 [BGBl. I S. 185],
wobei Wert des verwalteten Vermögens, Umfang der Ge-
schäfte sowie Schwierigkeit und Dauer der Verwaltung als
Maßstab für die Bewertung dienen sollen89). In der Praxis soll
grundsätzlich ein Betrag von jährlich 2 % des Werts des zu
verwaltenden Objekts üblich sein90). Bei beweglichen Sachen
stellt sich allerdings die Frage, ob trotz ausdrücklicher Anord-
nung eine Sequestration hier berücksichtigt werden kann, daß
nur geringe oder gar keine Verwaltungsaufgaben und damit im
Endeffekt lediglich Verwahrungsaufgaben angefallen sind91).
Teilweise wird vorgeschlagen, als Maßstab den Zeitaufwand
des Sequesters heranzuziehen92). Teils soll neben dem Aus-
maß der Tätigkeit auch das Maß der Verantwortung des Se-
questers, das sich vor allem nach dem Wert der Sache und
Dauer der „Verwahrung“ richtet, maßgebend sein, wobei zu-
sätzlich auch Lagerungskosten geltend gemacht werden könn-
ten93). Demgegenüber lehnen manche Gerichte in Fällen blo-
ßer Verwahrung den Wert der Sache als Bezugsgröße ab; ent-
scheidend sei das Ausmaß der Tätigkeit und die von ihm über-
nommene Verantwortung94).

c) Kostensplittung und Kostenkorrektur

Sieht man die zwangsweise Wegnahme der sequestrierten
Sache als „Vollstreckung“, die anschließende treuhänderische
Inbesitznahme dagegen als privatrechtliches Rechtsverhältnis
an, findet bei der Sequestration zwangsläufig eine Kostensplit-
tung statt, dies selbst dann, wenn derselbe Gerichtsvollzieher
beide Teilakte vorgenommen hat. Für die Amtshandlung der
Wegnahme steht ihm die Gebühr als Vollstreckungsorgan
„Gerichtsvollzieher“ zu (vgl. § 22 Abs.1 GVKostG: Festge-
bühr von 20 DM); dabei gehören die notwendigen Kosten des
Abtransports zu den Vollziehungskosten gemäß § 788 ZPO95).
Für die anschließende Tätigkeit als Sequester steht ihm die ver-

einbarte oder gerichtlich festgesetzte Vergütung gegen den
Gläubiger zu96).

Fraglich ist, ob diese Differenzierung ausnahmlos vorge-
nommen werden muß, wenn das Gericht ausdrücklich die Se-
questration einer Sache angeordnet hat. Gerade in diesem Zu-
sammenhang ist äußerst streitig, ob das die Kosten festsetzende
Gericht  (bzw. das im Rahmen eines Rechtsbehelfs erkennende
Gericht) nunmehr feststellen darf, daß im Endeffekt lediglich
die Verwahrung der Sache erforderlich war. Vereinzelt wird
diese Möglichkeit einer einheitlichen Kostenfestsetzung
gemäß § 788 ZPO zumindest in den Fällen bejaht, in denen im
Rahmen der Sequestration lediglich „schlichte Verwahrungs-
kosten“ und keine Wirtschaftsführungskosten angefallen sind
und die Verwahrung vom Gerichtsvollzieher durchgeführt
worden ist97). Als Begründung hierfür wird angeführt, daß die
Aufspaltung eines einheitlichen Vollstreckungsvorgangs der-
art, daß nur die Kosten der Besitzergreifung festsetzbar sind,
während die Verwahrungskosten gesondert festgesetzt werden
müßten, kaum nachvollziehbar sei. Eine Festsetzung nach
§ 788 ZPO soll trotz ausdrücklicher Anordnung einer Seque-
stration auch dann in Betracht kommen, wenn der Gerichtsvoll-
zieher die Verfügung als Sicherstellungsverfügung aufgefaßt
und die Sachen in amtliche Verwahrung genommen hat98).
Dabei werden dann grundsätzlich Transport- und Lagerkosten
als erstattungsfähig angesehen99). Insoweit kann also bei einer
Tenorierung auf Herausgabe beweglicher Sachen an den Ge-
richtsvollzieher „als Sequester“ der Titel dahin ausgelegt wer-
den, daß eine Verwahrung angeordnet ist, wenn die Sache ty-
pischerweise keines Pflege- und Erhaltungsaufwands be-
darf100). Die herrschende Meinung lehnt dagegen eine Abände-
rung oder Klarstellung der einstweiligen Verfügung in der Ko-
steninstanz grundsätzlich ab101). Eine Ausnahme soll lediglich
dann gelten, wenn sich die Wortwahl „Sequester“ als ein of-
fensichtlicher sprachlicher Mißgriff darstellt102). Dies hat zum
einen die eingangs geschilderte Kostensplittung zur Folge.
Eine weitere, weitaus wichtigere Konsequenz besteht in der
Höhe der Vergütung; auch wenn es sich um eine Verwahrung
handelt, soll der Treuhänder als Sequester abzufinden sein103).
Damit bleibt als Ergebnis festzuhalten, daß nach herrschender
Meinung ein eingesetzter Sequester auch immer als Sequester
zu vergüten ist, selbst wenn nur geringe oder gar keine Verwal-
tungsaufgaben angefallen sind. Von manchen wird allerdings
gefordert, daß der mangelnde Verwaltungsaufwand zumindest
bei der Höhe der Vergütung berücksichtigt werden müsse.
Demgegenüber wird nur vereinzelt der Standpunkt vertreten,
daß bei bloßer Verwahrung die vom Prozeßgericht angeordnete
Sequestration kostenrechtlich (Höhe, Verfahren) auch als sol-
che zu behandeln ist. Dabei ist es wenig erstaunlich, daß dies in
Fällen angenommen wurde, in denen der Gläubiger die Fest-
setzung von verhältnismäßig geringen Verwahrungskosten des
Gerichtsvollziehers im Verfahren nach § 788 ZPO beantragte.

88) OLG Düsseldorf Rpfleger 1955, 78; OLG München Rpfleger
1985, 409;Schuschke/Walker, ZPO, § 938 Rdnr. 25;Stein/Jonas/
Grunsky, ZPO, § 938 Rdnr. 22.

89) Vgl. hierzu etwa OLG München Rpfleger 1985, 409; LG Heil-
bronn DGVZ 1995, 74, 75; LG Saarbrücken DGVZ 1995, 187, 188;
Zöller/Vollkommer, ZPO, § 938 Rdnr. 10;Mümmler, JurBüro 1988,
431, 434.

90) Vgl. OLG München OLGZ 1985, 370, 371;Stein/Jonas/Grun-
sky, ZPO, § 938 Rdnr. 22;Noack, MDR 1967, 168, 170; ferner OLG
Bremern DGVZ 1993, 9.

91) Tendenziell OLG Stuttgart DGVZ 1994, 88.
92) OLG Köln JurBüro 1986, 1425, 1427;Mümmler, JurBüro

1988, 431, 434.
93) LG Saarbrücken DGVZ 1995, 187, 188 (bei Verwahrung einer

Einbauküche mit einem Wert von 20.000 DM, Verwahrungsdauer
63 Tage: Vergütung 400 DM = 2 % des Wertes; zusätzlich Erstat-
tungsfähigkeit von Lagerkosten in Höhe von 600 DM); ferner LG
Trier DGVZ 1996, 29 (Verwahrung einer Maschine im Wert von
200.000 DM für 4 Monate nebst Abschluß eines Versicherungsver-
trags: Vergütung 2.000 DM); vgl. auch LG Göttingen DGVZ 1994,
42, 43 (Sequestervergütung von 10 DM pro Tag bei Verwahrung
zweier LKW für die Dauer von 5 Monaten nebst Sicherung der Win-
tersicherheit).

94) Vgl. LG Heilbronn DGVZ 1995, 74, 75; LG Saarbrücken
DGVZ 1995, 189 (bei Verwahrung eines PKW für die Dauer von zwei
Jahren und 75  Stunden Zeitaufwand: Vergütung 1.500 DM); a. A. LG
Göttingen DGVZ 1995, 42, 43.

95) Vgl. KG MDR 1982, 237.

96) Vgl. OLG Hamburg Rpfleger 1957, 87.
97) OLG Karlsruhe DGVZ 1981, 20, 21 = ZIP 1981, 541 (bei der

Lagerung von wertvollen Antiquitäten wurden bei einer Lagerzeit von
2 Monaten 150 DM Lagerkosten zuerkannt); LG Ellwangen DGVZ
1994, 87 (I und II); fernerSchuschke, ZPO, § 788 Rdnr. 17 a. E.

98) KG DGVZ 1986, 182, 283.
99) Vgl. nur KG DGVZ 1986, 182, 184.

100) EbensoWieczorek/Schütze/Thümmel, ZPO, § 938 Rdnr. 15.
101) Vgl. OLG Hamburg Rpfleger 1957, 87; OLG Koblenz DGVZ

1982, 27; Rpfleger 1991, 523; OLG Stuttgart DGVZ 1994, 87, 88
(unter III); LG Saarbrücken DGVZ 1995, 189; LG Trier DGVZ 1996,
29;Noack, JurBüro 1981, 1121, 1125.

102) OLG Koblenz DGVZ 1982, 27; Rpfleger 1991, 523; LG Saar-
brücken DGVZ 1995, 187, 188;Noack, JurBüro 1981, 1121, 1125.

103) Vgl. LG Saarbrücken DGVZ 1995, 189; LG Trier DGVZ
1996, 29.
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2. Sicherstellungsverfügung

Lautet der Titel auf Herausgabe einer beweglichen Sache
an den Gerichtsvollzieher zwecks Verwahrung (Sicherstel-
lung), so sind die im Zusammenhang mit der Verwahrung ent-
stehenden Kosten nach allgemeiner Ansicht Vollstreckungs-
kosten gemäß § 788 ZPO104). Der Gläubiger kann sie daher
vom Schuldner zwangsweise beitreiben oder zunächst gericht-
lich festsetzen lassen. Von den notwendigen Kosten werden
umfaßt die Transportkosten und die Kosten der Einlagerung
durch den Gerichtsvollzieher105). Der Gerichtsvollzieher wie-
derum kann die angefallenen Kosten gegenüber dem Gläubi-
ger wie bei sonstigen Wegnahmen und Verwahrungen geltend
machen106). Maßgeblich ist das Gerichtsvollzieherkostenge-
setz (GVKostG).

Das eigentliche Problem bei der Anordnung der Verwah-
rung wird jedoch in einem gebührenrechtlichen gesehen107).
Denn das GVKostG kennt für die Verwahrung aufgrund einer
einstweiligen Verfügung keinen besonderen Gebührentatbe-
stand. Lediglich in § 35 Abs. 1 Nr. 8 GVKostG ist ein Ausla-
genersatz für die Verwahrung und Beaufsichtigung von Sachen
vorgeschrieben, wobei die jeweiligen Landesverordnungen
über Auslagenpauschsätze zu beachten sind108). Erstattungsfä-
hig sind etwa die Kosten der Beförderung der Sachen zur
Pfandkammer. Problematisch ist, ob diese Bestimmung die
aufgrund der Vollziehung einer Sicherstellungsverfügung ent-
standenen Kosten ausreichend abdeckt. Nach Ansicht von
Grein109) ist sie nicht geeignet, das mit der Verwahrung einher-
gehende Haftungsrisiko auszugleichen. So sei die Regreßge-
fahr bei einer nach § 883 ZPO weggenommenen Sache weitaus
größer, als bei einer in Gewahrsam genommenen Pfandsache,
da letztere regelmäßig nur über einen kurzen Zeitraum im Ge-
wahrsam des Gerichtsvollziehers verbleibe und dieser zudem
durch die Verwertung das Gewahrsamsverhältnis beenden
könne. Daher sei die Schaffung eines eigenen Gebührentatbe-
stands für die im Weg der Rechtsfortbildung kreierte Sicher-
stellungsverfügung unverzichtbar. Dem ist ohne Einschrän-
kung sicherlich dann zuzustimmen, wenn man zu den dem Ge-
richtsvollzieher obliegenden Verwahrungsaufgaben auch sol-
che Tätigkeiten rechnet, die einen Pflege- bzw. Erhaltungsauf-
wand erfordern, also etwa den Gerichtsvollzieher für verpflich-
tet hält, bei der Sicherstellung eines LKW dafür Sorge zu tra-
gen, daß er versichert, gegen Frost sowie vor Diebstahl ge-
schützt ist, um drohende Schwarzfahrten zu verhindern110).
Diese Arbeiten erscheinen mit den Gebühren des GVKostG
kaum abgegolten111). Zudem würde eine andere Beurteilung zu
einer gebührenrechtlichen Ungleichbehandlung führen. So
würde allein die Wortwahl Sequester in der einstweiligen Ver-
fügung bewirken, daß eine höhere Vergütung zugunsten des
Gerichtsvollziehers als Sequester festgesetzt werden kann,
während er bei der Wortwahl „Verwahrung“ nur die Gebühr
aus §§ 22, 35 Nr.8 GVKostG verlangen kann. Insoweit würde
die Schere zwischen Sequestrationsvergütung und Verwah-
rungstätigkeit allzu weit auseinander klaffen. Ob man aller-
dings für das „schlichte Lagern“ in der Pfandkammer oder bei

einem Spediteur die Bestimmung des § 35 Nr. 8 GVKostG als
ungenügend erachten muß, erscheint angesichts der lange exi-
stierenden, parallelen Problematik beim dinglichen Arrest
zweifelhaft. Denn auch bei der Vollziehung eines dinglichen
Arrests (§ 930 ZPO) ist ungewiß, wann die Verwahrung endet.
Da eine Verwertung der gepfändeten Sache nach § 930 Abs.3
ZPO nur ausnahmsweise möglich ist, ist das Ende der Verwah-
rung abhängig vom Ausgang des Verfügungs- bzw. Hauptsa-
cheverfahrens. Die Dauer der Lagerung ist also nicht durch die
Verwertung begrenzbar. Daß es sich oftmals nicht um verhält-
nismäßig geringe Beträge handelt112) und erhebliche Kosten
auflaufen können, ist auch der Vorschrift des § 934 Abs. 2 ZPO
zu entnehmen, wonach das Vollstreckungsgericht die einstwei-
lige Verfügung dann aufheben kann, wenn der Gläubiger die
für die Lagerung nötigen Kosten nicht vorschießt113).

VI. Zusammenfassung und Ausblick

Die vorstehenden Ausführungen haben ergeben, daß erheb-
liche Rechtsunsicherheit darüber besteht, in welchen Fällen
eine Sequestration und in welchen Fällen eine Sicherstellungs-
verfügung anzuordnen ist. Die Problematik ist nicht nur von
rechtstheoretischer Bedeutung, sondern hat für die Parteien des
Verfahrens erhebliche Auswirkungen hinsichtlich der Kosten-
belastung. Ist Sequestration angeordnet, ist der Treuhänder,
also bei beweglichen Sachen zumeist ein Gerichtsvollzieher,
nach herrschendem Verständnis auch wie ein Sequester zu ver-
güten, also grundsätzlich in Anlehnung an die Vergütung eines
Zwangverwalters. Dabei ist gleichgültig, ob die Tätigkeit im
Endeffekt nur in einer Verwahrung bestand. Allenfalls kann
dies bei der Höhe der Vergütung berücksichtigt werden. Wird
dagegen ausdrücklich die Verwahrung angeordnet und rechnet
man hierzu auch umfangreichere Verwaltungstätigkeiten, so
ergibt sich eine gebührenrechtliche Ungleichbehandlung.
Während bei der Verwahrung grundsätzlich nur Lagerkosten
erstattungsfähig sind, werden im Fall der Sequestration, wie
die instanzgerichtliche Rechtsprechung zeigt, trotz bloßer Ver-
wahrungstätigkeit zusätzlich zu den Lagerkosten weitere Ge-
bühren festgesetzt. Diese Praxis erscheint angesichts gleicher
Tatbestände nicht gerechtfertigt. Würde man nun unter Seque-
stration entweder die Verwahrungoder die Verwaltung einer
Sache verstehen114), wäre das Problem zwar weitgehend besei-
tigt. Denn insofern könnte man im Endeffekt bei der Höhe der
Vergütung entscheiden, welche Tätigkeiten im Rahmen der
Sequestration angefallen sind. Da ein Vollstreckungsorgan
„Sequester“ in der ZPO nicht existiert und der Gerichtsvollzie-
her nicht zur Amtsübernahme verpflichtet ist, hat diese Auf-
fassung allerdings den Nachteil, daß das Gericht zunächst eine
zur Übernahme des Amts bereite Person finden muß. Da im
Eilverfahren regelmäßig auch Eile geboten ist, erscheint eine
solche Lösung, die zwangsläufig Verzögerungen mit sich brin-
gen kann, ohne großen Wert. Dagegen hat die sog. Sicherstel-
lungsverfügung den Vorteil, daß der Gerichtsvollzieher die
Vollstreckung dieser Verfügung nicht ablehnen kann und die
Verwahrung als Dienstaufgabe übernehmen muß. Versteht
man unter Verwahrung die bloße Lagerung, erscheint eine sol-
che Lösung nicht unbillig, da dies eine typische Aufgabe im
Rahmen der Zwangsvollstreckung darstellt und kein besonde-
res Risiko damit verbunden ist. Demgegenüber müßte man
eine besondere Vergütung in den Fällen für erforderlich halten,
in denen außer der schlichten Lagerung weitere Tätigkeiten
zum Erhalt der Sache notwendig erscheinen. Denn in diesen
Fällen ist auch das Haftungsrisiko erhöht.

104) KG NJW-RR 1987, 574 f.; LG Stuttgart DGVZ 1981, 26, 27;
LG Ellwangen DGVZ 1994, 87 (unter II);Wiezcorek/Schütze/Thüm-
mel, ZPO, § 938 Rdnr. 15;Nies, MDR 1993, 937, 938.

105) Vgl. KG DGVZ 1986, 182, 184 = NJW-RR 1987, 574, 575;
Schellhammer, Zivilprozeß, Rdnr. 1940;Schuschke, ZPO, § 788
Rdnr. 17; a. A.Zöller/Stöber, ZPO, § 788 Rdnr. 13 „Lagerung“.

106) Vgl. LG Ellwangen DGVZ 1994, 87.
107) EingehendGrein, DGVZ 1982, 178, 179.
108) Hierzu näherHartmann, Kostengesetze, 26. Aufl. 1995, § 35

GVKostG Rdnr. 3.
109) DGVZ 1982, 177, 179.
110) Vgl. Noack, JurBüro 1981, 1121, 1124.
111) Noack, JurBüro 1981, 1121, 1124.

112) Vgl. BGH MDR 1983, 383.
113) Z. B. Wieczorek/Schütze/Thümmel, ZPO, § 934 Rdnr. 4.
114) OLG Frankfurt NJW 1953, 1270 (LS);Zimmermann, § 938

Rdnr. 16; wohl auch OLG Düsseldorf AnwBl 1989, 239.



40 DGVZ 1996, Nr. 3

Art. 2 Abs. 1 GG; §§ 1, 13 Abs. 2 UWG; § 753 ZPO

1. Die Tätigkeit des „Schwarzen Schatten“ greift in das
durch Art. 2 Abs. 1 GG geschützte Persönlichkeitsrecht
des betroffenen – tatsächlichen oder vermeintlichen –
Schuldners ein und verstößt damit zugleich gegen die
guten Sitten des Wettbewerbs.

2. Zwangsmaßnahmen gegen Schuldner müssen den staat-
lichen Vollstreckungsorganen vorbehalten bleiben, auch
wenn diese personell unzureichend ausgestattet sind und
deshalb erhebliche Verzögerungen bei der Vollstreckung
hingenommen werden müssen.

LG Leipzig, Urteil v. 31. 8. 1994
– 6 O 4342/94 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Der Kläger (Anwaltsverein) macht einen wettbewerbs-
rechtlichen Anspruch gegen den Beklagten auf Unterlassung
der Werbung für die Tätigkeit des sogenannten „Schwarzen
Schattens“ geltend.

Dem Kläger obliegt unter anderem die satzungsgemäße
Aufgabe, die beruflichen Interessen seiner Mitglieder zu för-
dern und auf die Einhaltung der Regeln des lauteren Wettbe-
werbs zu achten.

Der Beklagte betreibt unter der Bezeichnung „Vermitt-
lungsdienst Der Schwarze Schatten“ ein Dienstleistungsunter-
nehmen, das er am 01. 06. 1994 gewerberechtlich angemeldet
hat. Gegenstand des Unternehmens ist es, den Schuldner eines
Auftraggebers durch eine auffällig gekleidete Person fortwäh-
rend zu beschatten und ihn hierdurch zu veranlassen, Kontakt
mit dem Auftraggeber aufzunehmen.

Im Juni 1994 verschickte der Beklagte ein Informations-
schreiben an zahlreiche Rechtsanwaltskanzleien im Leipziger
Raum, in dem es unter anderem heißt:

„... ich erlaube mir Ihnen mitzuteilen, daß der Vermittlungs-
dienst
„Der Schwarze Schatten“
nun auch in Sachsen tätig ist und somit von Ihnen in Anspruch
genommen werden kann, unabhängig davon, wo Ihre Schuld-
ner in Deutschland ansässig sind.

In der Vergangenheit hat die Zahl der Unternehmen in starkem
Maße zugenommen, die Ihren Verbindlichkeiten nur schlep-
pend, gar nicht oder mit ungerechtfertigten Abstrichen nach-
kommen. Der Vermittlungsdienst „Der Schwarze Schatten“
hat es sich zur Aufgabe gemacht, so geschädigten Gläubigern
– die nicht selten durch ein solches Verhalten selbst in große
Schwierigkeiten geraten – schnell, unbürokratisch und äußerst
erfolgreich zu helfen.

Die Zahlungsmoral von zahlungsunwilligen – nicht zahlungs-
unfähigen – Kunden wird dadurch gestärkt, daß eine seriös
aber dennoch auffälig gekleidete Person (schwarzer Anzug,
schwarze Melone, schwarze Fliege und schwarzer Stock-
schirm) den Schuldner in angemessenem Abstand begleitet,
sich vor seiner Privatadresse aufhält oder vor seinem Geschäft.
Ein auffällig beschrifteter Pkw wird, wenn möglich, in unmit-
telbarer Nähe geparkt.

Der „Schatten“ spricht den Schuldner nicht an, betritt keinen
fremden Grund und Boden bzw. private oder geschäftliche
Räume. Er wartet darauf, daß er vom Schuldner angesprochen
wird. Danach überreicht er dem Schuldner eine Karte mit der

Telefonnummer, unter der er sich melden soll. Erst beim Tele-
fonat bekommt der Schuldner den Auftraggeber genannt.

... eine fast 100 %ige Erfolgsquote gibt es bei Einsätzen in
Einfamilien – Wohngebieten oder bei Einsätzen vor Einzel-
handelsgeschäften in Fußgängerzonen. Der Erfolg läßt nach,
je anonymer der Einsatzort wird. Ein Abfallen der Erfolgs-
quote ist ebenfalls bei Forderungen über DM 250.000,– zu
verzeichnen. ...“

Mit Schreiben vom 08. 06. 1994 mahnte der Kläger den
Beklagten ab. Bis zum Erhalt des Abmahnschreibens hatte der
Beklagte noch keine Aufträge ausgeführt gehabt. Auf die Ab-
mahnung hin stellte er seine geschäftlichen Aktivitäten – eige-
nen Angaben zufolge – zwar ein. Mit Anwaltsschreiben vom
20. 06. 1994 wies er jedoch den Vorwurf der verbotenen
Rechtsberatung und Inkassotätigkeit zurück.

Der Kläger ist der Auffassung, daß die beworbene Tätig-
keit des Beklagten wegen Verstoßes gegen das Rechtsbera-
tungsgesetz sittenwidrig sei. Zum einen besorge der Beklagte
fremde Rechtsangelegenheiten, indem er nach außen erkenn-
bar als Bevollmächtigter oder Beistand eines anderen hervor-
trete. Zum anderen betreibe der Beklagte eine Inkassotätigkeit
ohne die erforderliche Erlaubnis. Seine Tätigkeit beschränke
sich nicht auf einen „Vermittlungsdienst“, vielmehr ziele sie
darauf ab, bei tatsächlichen oder vermeintlichen Schuldnern
durch das Auftreten der „Schwarzen Schatten“ eine psychi-
sche Zwangslage hervorzurufen und sie zur Zahlung an den
Auftraggeber zu veranlassen. Dies sei nichts anderes als die
Rückkehr zum blanken Faustrecht, zumal die Vorgehensweise
des Beklagten die – aus verfassungsrechtlichen Gründen gebo-
tenen – Schuldnerschutzrechte nach dem 8. Buch der ZPO
mißachte. Damit greife der Beklagte zugleich in das durch das
Rechtsberatungsgesetz geschützte Beratungsmonopol der An-
waltschaft ein, da für das rechtssuchende Publikum der Ein-
druck erweckt werde, daß es durch Inanspruchnahme der –
rechtswidrigen – Dienste des Beklagten schneller zu seinem
Recht käme als durch die Beauftragung eines Rechtsanwaltes.

Der Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen.

Er ist der Ansicht, daß der Einsatz der „Schwarzen Schat-
ten“ nicht gegen das Rechtsberatungsgesetz verstoße. Nach
Ziffer 4. des Dienstleistungsvertrages sei eine Rechtsberatung
oder Inkassotätigkeit sogar ausdrücklich ausgeschlossen. Er
übermittle lediglich als Bote eine vom Auftraggeber detailliert
vorgegebene Erklärung und stelle hierfür dem Auftraggeber
mit den „Schwarzen Schatten“ ein zulässiges, tatsächliches
Hilfsmittel zur Verfügung, das den Schuldner zur Kontaktauf-
nahme mit dem Auftraggeber veranlassen soll. Diese Tätigkeit
sei daher mit der nach dem Rechtsberatungsgesetz erlaubnis-
freien Tätigkeit eines Detektivbüros vergleichbar.

Zwar möge die Tätigkeit der „Schwarzen Schatten“ etwas
unorthodox erscheinen. Die deutsche Rechtsordnung sei je-
doch weit davon entfernt, dem Gläubiger die Inanspruchnah-
me gerichtlicher Hilfe aufzuzwingen. Vielmehr sei es jeder
Partei freigestellt, ihre Forderungsangelegenheiten außerge-
richtlich selbst zu verfolgen und die andere Seite auch durch
taktisches Geschick zur Einsicht zu bewegen.  Schuldnerrech-
te würden durch die Vorgehensweise der „Schwarzen Schat-
ten“ nicht tangiert. Er nehme nur Aufträge entgegen, wenn der
Auftraggeber einen vollstreckbaren Schuldtitel vorweisen
könne.

R E C H T S P R E C H U N G
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I. Die Klage ist begründet.

Dem Kläger steht gemäß §§ 1, 13. Abs 2 Nr. 2 UWG ein
Anspruch auf Unterlassung der im Urteilstenor wiedergegebe-
nen Wettbewerbshandlung zu.

1. Der Kläger ist als Verein, dem satzungsgemäß unter an-
derem die Förderung der wettbewerblichen Interessen seiner
Mitglieder obliegt, nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 UWG klagebefugt
(vgl. RGZ 99, 189, 193, 105, 378, 379).

2. Der Unterlassungsanspruch des Klägers folgt aus § 1
UWG, da die Tätigkeit der „Schwarze Schatten“ und damit
auch das Anbieten dieser Dienstleistung durch den Beklagten
gegen die guten Sitten verstößt.

Der Anspruch ist nicht deswegen ausgeschlossen, weil der
Beklagte bislang noch keine Aufträge ausgeführt und – eige-
nen Angaben zufolge – weitere geschäftliche Aktivitäten nach
Erhalt der Abmahnung des Klägers nicht entfaltet hat. Zum
einen ist der Beklagte durch sein Werberundschreiben an
Rechtsanwälte im Leipziger Raum bereits in wettbewerbsrele-
vanter Weise aufgetreten, so daß die Wiederholungsgefahr tat-
sächlich vermutet wird.

Zum anderen ist die Gefahr, daß der Beklagte ohne das Un-
terlassungsgebot künftig auch tatsächlich wieder für sein
Dienstleistungsangebot wirbt und die „Schwarzen Schatten“
zum Einsatz bringt, aufgrund seiner unmittelbaren Reaktion
auf das Abmahnschreiben des Klägers nicht ausgeräumt.
Nachdem es sich sowohl vorprozessual als auch im Rechts-
streit auf den Standpunkt gestellt hat, daß die „Geschäftsidee“
der Verfolgung säumiger Schuldner durch „Schwarze Schat-
ten“ rechtlich in jeder Hinsicht unbedenklich sei, und dement-
sprechend auch keine strafbewehrte Unterlassungserklärung
abgegeben hat, ist davon auszugehen, daß er ohne gerichtliche
Verfolgung des Unterlassungsanspruches die Dienste der
„Schwarzen Schatten“ wieder anbieten würde.

A. Die Mitglieder des Klägers und der Beklagte stehen sich
im geschäftlichen Wettbewerb gegenüber, denn die Tätigkeit
der „Schwarzen Schatten“ ist geeignet, sich bei gleichzeitiger
Förderung des eigenen Leistungsabsatzes nachteilig auf die
wirtschaftlichen Belange der im klagenden Verein zusammen-
geschlossenen Rechtsanwälte auszuwirken.

Der Kläger wendet sich gegen Handlungen des Beklagten
im Zusammenhang mit der Realisierung von Forderungen, die
darauf gerichtet sind, einen Kontakt zwischen seinem Auftrag-
geber, in der Regel einem Zahlungsgläubiger, und dem Schuld-
ner herzustellen. Gerade die Geltendmachung und Verfolgung
von Forderungen im außerprozessualen Bereich, z. B. durch
Vermittlung, Anbahnung und Durchführung von Verhandlun-
gen zwischen Gläubiger und Schuldner über Zahlungsmöglich-
keiten und -modalitäten, aber auch Maßnahmen zur Durchset-
zung von Vollstreckungstiteln zählen zu den ureigensten Auf-
gaben anwaltlicher Tätigkeit. Für die Annahme eines Wettbe-
werbsverhältnisses reicht dabei schon die – hier auf der Hand
liegende – Möglichkeit aus, daß ein Gläubiger, anstatt einen
Rechtsanwalt zu beauftragen, das vom Beklagten angebotete
„unorthodoxe Hilfsmittel“ der „Schwarzen Schatten“ wählt,
um auf eine Zahlung des säumigen Schuldners hinzuwirken.

Auch in subjektiver Hinsicht ist die Tätigkeit des Beklag-
ten von einer Wettbewerbsabsicht getragen. Für diese spricht
bereits eine tatsächliche Vermutung, wenn – wie hier – ein mit
anderen Gewerbetreibenden, zu denen im Sinne des Wettbe-
werbsrechtes auch die Angehörigen der freien Berufe zählen,
in Konkurrenz stehender Gewerbetreibender im geschäftli-
chen Verkehr Tätigkeiten entfaltet, die objektiv geeignet sind,
den eigenen Wettbewerb zu Lasten des Erwerbs seiner Kon-
kurrenten zu fördern. Der Wettbewerbsabsicht des Beklagten

steht nicht entgegen, daß er die Dienste der „Schwarzen Schat-
ten“ gerade Mitgliedern des klagenden Vereins angeboten hat
und für diese in einem Bereich tätig werden will, der Rechts-
anwälten selbst verschlossen bleibt. Denn der Geschäftszweck
des Unternehmens des Beklagten ist, wie sich seinem streitge-
genständlichen Rundschreiben unschwer entnehmen läßt, er-
kennbar nicht darauf beschränkt, ausschließlich im Auftrag
von Rechtsanwälten tätig zu werden. Vielmehr richtet sich
sein Angebot an alle interessierten Verkehrskreise.

B. Gegen die guten Sitten des Wettbewerbs verstößt ein
Wettbewerbsverhalten, wenn es seinem Gesamtcharakter nach
unter Berücksichtigung des Schutzes der berührten Interessen
den Wertprinzipien der Rechtsordnung zuwiderläuft (Baum-
bach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 17. Aufl. UWG – Einlei-
tung Rdz. 66 ff.).

Danach handelt insbesondere derjenige sittenwidrig, der
sich durch Rechtsbruch oder sonstige unlautere Methoden
einen Vorsprung gegenüber rechtstreuen Konkurrenten ver-
schafft.

a. Entgegen der Ansicht des Klägers verstößt die Tätigkeit
der „Schwarzen Schatten“ indessen nicht bereits gegen den
Erlaubnisvorbehalt nach Art. 1 § 1 RBerG.

aa. Der Beklagte erbringt durch die Verfolgung säumiger
Schuldner keine rechtsberatende Dienstleistung. Weder über-
nimmt er es, den Auftraggeber über die Rechtslage des Einzel-
falles und die zu ergreifenden Maßnahmen zu informieren,
noch leistet er Hilfe bei der Sammlung von streiterheblichen
Unterlagen (Altenhoff/Busch/Chemnitz, Rechtsberatungsge-
setz, 10. Aufl., Art. 1 § 1 Rdz. 36).

bb. Auch betreibt der Beklagte keine Inkassotätigkeit im
Sinne von Art. 1 § 1 Satz 2 Ziff. 5 RBerG. Denn der Beklagte
ist nicht damit betraut, fremde oder an ihn abgetretene Forde-
rungen durch Entgegennahme von Zahlungen einzuziehen
oder sonstwie über die dem Auftrag zugrundeliegende Forde-
rung zu verfügen, indem er unmittelbar auf deren Bestand oder
Inhalt einwirkt. Seine Tätigkeit beschränkt sich vielmehr dar-
auf, den Schuldner zu einer Kontaktaufnahme zum Auftragge-
ber zu veranlassen.

b. Schließlich unterfällt die Verfolgung säumiger Schuld-
ner auch nicht dem Oberbegriff der Rechtsbesorgung nach
Art. 1 § 1 RBerG.

Unter Rechtsberatung ist sowohl die Förderung fremder Rechtsan-
gelegenheiten durch unmittelbare Wahrnehmung der rechtlichen In-
teressen gegenüber Dritten als auch, im Innenverhältnis, die Beratung
des Rechtssuchenden oder das Entwerfen von Schriftsätzen für ihn zu
verstehen. Stets erforderlich ist hierbei aber, daß die rechtliche Hilfe-
leistung die Rechtsangelegenheit einem gewissen Abschluß zuführt,
sei es durch Begründung oder Änderung von Rechtsverhältnissen oder
im Wege der Durchsetzung, Sicherung bzw. Klarstellung von Rech-
ten. Eine endgültige Erledigung der Rechtsangelegenheit muß aller-
dings nicht beabsichtigt sein, vielmehr reicht jede Tätigkeit aus, durch
die das zu betreuende rechtliche Interesse in Richtung eines gewissen
Abschlusses gefördert wird (Altenhoff/Busch, Chemnitz, Art. 1 § 1
Rdz. 61, 62.).

Die Tätigkeit der „Schwarzen Schatten“ zielt indessen nicht darauf
ab, in irgendeiner Weise rechtsgestaltend auf das Verhältnis zwischen
Auftraggeber/Gläubiger und dessen Zahlungsschuldner einzuwirken.
Ihr Einsatz erschöpft sich vielmehr darin, die Kontaktaufnahme zwi-
schen beiden herzustellen bzw. zu erleichtern, ohne ihnen jedoch Hilfe
bei der Ausgestaltung ihrer schuldrechtlichen Beziehung zu gewäh-
ren. Das Auftreten der „Schwarzen Schatten“ und die Übergabe einer
Visitenkarte mit weiterführenden Hinweisen an den Zahlungsschuld-
ner mögen zwar im Einzelfall geeignet sein, die Zahlungsmoral des
gläubigen Schuldners im Interesse des Auftraggebers günstig zu be-
einflussen und die Durchsetzung der zugrundeliegenden Forderung
weiter voranzutreiben. Die Aufgabe der „Schwarzen Schatten“ ist
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aber spätestens mit der Übergabe einer Visitenkarte und der – mögli-
chen – Vermittlung eines Kontaktes zum Auftraggeber beendet. Der
weitere Gang der Dinge bleibt hingegen der Entschließung des Zah-
lungsschuldners und etwaigen Absprachen der am Schuldverhältnis
Beteiligten vorbehalten.

C. Die Tätigkeit des „Schwarzen Schattens“ greift jedoch
in rechtswidriger Weise in das durch Art. 2 Abs. 1 GG ge-
schützte allgemeine Persönlichkeitsrecht des betroffenen – tat-
sächlichen oder vermeintlichen – Schuldners ein und verstößt
damit zugleich gegen die guten Sitten des Wettbewerbs.

a. Die Grundrechte haben zwar wegen ihrer grundsätzli-
chen Staatsbezogenheit keine unmittelbare Geltung im
Rechtsverkehr zwischen Privaten. Jedoch sind die in den
Grundrechten zum Ausdruck kommenden Wertmaßstäbe im
Rahmen der Generalklausel des § 1 UWG bei der sittlich-
rechtlichen Beurteilung eines Wettbewerbsverhaltens heran-
zuziehen (BVerfG 7, 198, 204 ff.; 73, 261, 263). Außerdem
hat der Bundesgerichtshof für den privaten Rechtsverkehr ein
auf der Würde des Menschen beruhendes allgemeines Persön-
lichkeitsrecht zum Schutz des gesamten Wirkungs- und Aus-
strahlungskreises einer Person anerkannt, das von jedermann
zu beachten ist (BGHZ 13, 334; 50, 133, 143). Danach stellt
sich eine Wettbewerbshandlung als unlauter i. S. v. § 1 UWG
dar, wenn sie mit Wertvorstellungen des Grundgesetzes, ins-
besondere dem persönlichkeitsrechtlichen Schutz der Indivi-
dualsphäre nicht vereinbar und auch nicht durch gewichtigere
Schutzinteressen des Wettbewerbers gedeckt ist.

Die beabsichtigte Wirkungsweise der „Schwarzen Schat-
ten“ beruht erkennbar auf der Überlegung, daß die verfolgte
Person aufgrund der Verfolgungssituation und der öffentli-
chen Bloßstellung als säumiger Schuldner in eine psychische
Ausnahme- und Zwangssituation gerät, die sie dazu veranlaßt,
eine tatsächlich oder vermeintlich bestehende Verbindlichkeit
auszugleichen, um dadurch die weitere oder eine erneute öf-
fentliche Bezichtigung als „fauler Schuldner“ zu vermeiden.
Um die öffentliche Aufmerksamkeit auf die verfolgte Person,
auf ihr Geschäftslokal oder auf ihre Wohnung zu lenken und in
der Öffentlichkeit die Assoziation hervorzurufen, daß es sich
bei der betreffenden Person um einen säumigen Schuldner
handelt, werden bewußt Mitarbeiter eingesetzt, die sich durch
ihr auffälliges Äußeres und ihr Verhalten deutlich von sonsti-
gen Passanten abheben. Die öffentliche Bloßstellung des säu-
migen Schuldners sowie der psychologische Druck durch eine
– tatsächliche oder mögliche – soziale Ächtung sind demnach
nicht lediglich Nebenfolge und Begleiterscheinung des Auf-
tretens der „Schwarzen Schatten“, sondern wesentliches Mit-
tel zur Erfüllung ihres Auftrages. Diese psychologisch-takti-
sche Methode, säumige Schuldner durch öffentliche Anpran-
gerung zur Zahlung geneigt zu machen, ist mit dem grund-
rechtlichen Gebot der Achtung der Persönlichkeit und der In-
dividualsphäre des Einzelnen und der Respektierung des je-
dermann zustehenden sozialen Geltungsanspruches nicht ver-
einbar. Das auch gegenüber einem säumigen Schuldner zu
wahrende allgemeine Persönlichkeitsrecht verbietet es, die öf-
fentliche Schande gezielt als Mittel zur Verwirklichung priva-
ter Vermögensinteressen, und sei es auch auch nur an periphe-
rer Stelle der Rechtsdurchsetzung, anzuwenden. Eigene
grundrechtlich geschützte Interessen des Beklagten und seines
jeweiligen Auftraggebers haben dahinter zurückzustehen.

b. Hierzu im einzelnen:

aa. Durch seine im alltäglichen Straßenbild auffällige
schwarze Garderobe (Anzug, Melone, Fliege, Stockschirm)
im klischeehaften Stile eines englischen Geschäftsmannes soll
zunächst die Aufmerksamkeit von Passanten bewußt auf den
„Schwarzen Schatten“ gelenkt werden. Indem er sich entwe-
der vor dem Geschäftslokal bzw. der Wohnung der betreffen-

den Person aufstellt oder diese in gleichbleibendem Abstand
verfolgt, sich also deren jeweiligen Gehverhalten anpaßt, läßt
sich sein Auftreten für die Öffentlichkeit in der Regel auch
ohne besondere Schwierigkeiten einer bestimmten Zielperson
zuordnen. Nachdem in den öffentlichen Medien – wie der Be-
klagte in seinem streitgegenständlichen Rundschreiben selbst
werbend hervorhebt und wie auch gerichtsbekannt ist – bereits
mehrfach über die ,neue Geschäftsidee‘ der „Schwarzen
Schatten“ oder „Schwarzen Männer“ berichtet worden ist,
kann ferner davon ausgegangen werden, daß mittlerweile
einem nicht unerheblichen Teil der Öffentlichkeit auch die
Hintergründe für das Auftreten einer solchermaßen auffällig
gekleideten Person geläufig sind und er damit die Verfolgung
eines säumigen Schuldners assoziert.

Unter bewußter Ausnutzung dieser Wirkung der „Schwar-
zen Schatten“ in der Öffentlichkeit soll die Zielperson psy-
chisch unter Druck gesetzt und in eine Zwangslage gebracht
werden, aus der sie sich letztendlich nur durch Zahlung ihrer
tatsächlichen oder vermeintlichen Schuld befreien kann. Daß
es ihm genau um diesen Effekt der öffentlichen Bloßstellung
der Zielperson geht, bringt der Beklagte in seinem streitgegen-
ständlichen Rundschreiben auch in aller Offenheit zum Aus-
druck, wenn er darauf verweist, daß die Erfolgsquote bei einem
Einsatz der „Schwarzen Schatten“ im unmittelbaren wohn-
oder geschäftlichen Umfeld der Zielperson mit fast 100 % am
höchsten ist und sie mit zunehmender Anonymität des Einsatz-
ortes abnimmt. Diese – vermutlich auf Feststellung des Fran-
chisegebers beruhenden – Erfahrungen belegen anschaulich,
daß die Furcht der betreffenden Zielperson, in ihrer Umgebung
als „fauler Schuldner“ dazustehen und abwertende oder gar
verächtlichmachende Reaktionen auf sich zu ziehen, einen er-
heblichen psychischen Zwang hervorrufen und sie – zu Recht
oder Unrecht – im Sinne des Auftraggebers des Beklagten ge-
fügig machen kann. Ob diese Pranger- und Zwangswirkung im
konkreten Einzelfall erreicht wird oder erreicht werden könnte,
ist in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht ohne Belang. Insoweit
kommt es vielmehr auf eine generalisierende Betrachtungswei-
se an und reicht es aus, daß die Praktiken der „Schwarzen Schat-
ten“ generell dazu geeignet sind, daß Passanten möglicherwei-
se ein moralisches Unwerturteil über eine verfolgte Zielperson
(„fauler Schuldner“) fällen und diese sich durch tatsächlich
zum Ausdruck gebrachte oder auch nur vorgestellte Reaktionen
von Passanten öffentlich „an den Pranger gestellt“ sieht.

Neben dieser Befürchtung eines sozialen Makels kann der
Einsatz eines „Schwarzen Schattens“ die Zielperson auch
wegen einer damit möglicherweise verbundenen Kreditge-
fährdung und daraus sich ergebender geschäftlicher Nachteile
in eine Zwangslage bringen. Denn es ist durchaus zu besorgen,
daß Geschäftspartner der Zielperson das Auftreten eines
„Schwarzen Schattens“ selbst wahrnehmen oder über Dritte
hiervon Kenntnis erlangen und dann, ohne Rücksicht darauf,
ob die zugrundeliegende Forderung berechtigt ist oder nicht,
von einer weiteren Geschäftsbeziehung Abstand nehmen.

bb. Die vom Beklagten systematisch eingesetzten Zwangs-
mittel der Verfolgung, öffentlichen Bloßstellung und sozialen
Ächtung greifen nachhaltig in das allgemeine Pesönlichkeits-
recht der Zielperson ein. Dieses vermittelt jedem Einzelnen
einen Anspruch auf Achtung seiner Individualsphäre und sei-
nes Ansehens in der Öffentlichkeit und verbietet es insbeson-
dere, den Einzelnen gegen seinen Willen zum Objekt öffentli-
cher Zurschaustellung zu machen und ihn durch Verfolgung
auf Schritt und Tritt in Bedrängnis zu bringen. Für solche Ge-
schäftspraktiken, die an das im Ständestaat des ausgehenden
Mittelalters aufgekommene Anprangern erinnern, ist unter
Geltung der grundrechtlichen Wertordnung kein Platz.
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cc. Gegenüber dem Schutz der Persönlichkeitssphäre eines
betroffenen Schuldners haben die ebenfalls grundrechtlich ge-
schützten Interessen des Beklagten auf freie gewerbliche Be-
tätigung (Art. 12 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1 GG) und des Auftrag-
gebers/Gläubigers auf Durchsetzung seiner vermögensrechtli-
chen Ansprüche (Art. 14 Abs. 1 GG) zurückzustehen.

Die Kammer verkennt zwar nicht, daß die Neuordnung der
Justiz in den neuen Bundesländern gerade im Bereich der
Zwangsvollstreckung durch den Mangel an Gerichtsvollzie-
hern und Rechtspflegern noch große Defizite aufweist, die zu
erheblichen Verzögerungen bei staatlichen Vollstreckungs-
maßnahmen führen können. Diese Unzulänglichkeiten müs-
sen jedoch für eine Übergangszeit von der Rechtsgemein-
schaft hingenommen werden. Sie rechtfertigen es jedenfalls
nicht, daß sich Einzelne über die gesetzlich normierten Fälle
(z. B. §§ 27 ff., 904 BGB) hinaus, der Methoden der Selbst-
justiz bedienen und sich Zwangsbefugnisse – auch nicht auf
neuen, ,unorthodoxen‘ Wegen – anmaßen. Zwangsmaßnah-
men gegen zahlungsunwillige Schuldner müssen auch unter
diesen Umständen den staatlichen Vollstreckungsorganen
vorbehalten bleiben, da nur diese, aufgrund ihrer strikten Bin-
dung an Recht und Gesetz (Art. 20 Abs. 3 GG), ausreichend
Gewähr dafür bieten, daß sämtliche im Grundgesetz und in der
ZPO enthaltenen Schuldnerschutzvorschriften beachtet und
insbesondere auch etwaige materiell-rechtlichen Einwendun-
gen des Schuldners gegen einen titulierten Anspruch Gehör
finden. Diesen gesetzlichen Beschränkungen staatlicher Voll-
streckungsbefugnisse vermag der Beklagte, der in erster Linie
den rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen seines jeweili-
gen Auftraggebers verpflichtet ist, bei seinen zwangsweisen
Maßnahmen gegen eine Zielperson keinesfalls angemessen
Rechnung zu tragen. Hiervon abgesehen, unterscheiden sich
die von den „Schwarzen Schatten“ praktizierten Methoden
wesentlich von den den staatlichen Vollstreckungsorganen zur
Verfügung stehenden Zwangsmitteln. So ist es den staatlichen
Vollstreckungsorganen grundsätzlich verwehrt, zur Erfüllung
des ihnen erteilten Vollstreckungsauftrages, den Vollstrek-
kungsschuldner durch öffentliche Zurschaustellung und sozia-
le Verächtlichmachung zur Zahlung anzuhalten. Erst recht
müssen daher Privaten solche Instrumente der Rechtsdurch-
setzung verwehrt bleiben.

2. Eine Beschränkung des Unterlassungsgebotes auf den
Leipziger Raum oder das Gebiet des Freistaates Sachsen kam
nicht in Betracht, zumal der Beklagte in seinem Rundschrei-
ben gerade werbend hervorgehoben hat, daß ein flächendek-
kendes Netz von Niederlassungen die problemlose Durchfüh-
rung von Aufträgen unabhäng davon garantiere, wo sich der
Schuldner in Deutschland aufhalte.

§ 779 BGB; § 788 ZPO; § 23 BRAGO; § 109 GVGA

1. Eine Teilzahlungsbewilligung läßt für den Gläubi-
geranwalt keine Vergleichsgebühr entstehen, da es an
einem gegenseitigen Nachgeben fehlt.

2. Der Gläubigeranwalt kann mit dem Schuldner keine
Gebühren vereinbaren, die im Gesetz nicht vorgesehen
sind, und solche auch nicht mit Zahlungen des Schuldners
verrechnen.

3. Der Gerichtsvollzieher ist in jeder Lage des Verfah-
rens gehalten, zu überprüfen, ob die vom Gläubiger ange-
setzten Kosten tatsächlich entstanden sind.

I. AG Limburg, Beschl. v. 22. 3. 1995
– 8 M 837/95 –

II. LG Limburg, Beschl. v. 1. 8. 1995
– 7 T 90/95 –

I .  A u s  d e n  G r ü n d e n :

Der Gerichtsvollzieher hat zu Recht die Gesamtkostenauf-
stellung der Gläubigerin überprüft und ist zutreffend zu dem
Ergebnis gekommen, daß die aus dem Teilzahlungsvergleich
in Ansatz gebrachten Rechtsanwaltsgebühren in Höhe von
772,80 DM keine Vollstreckungskosten im Sinne des § 788
ZPO darstellen und darüber hinaus ohne gesetzliche Grundla-
ge in Ansatz gebracht worden sind (vgl. OLG Köln in DGVZ
1983 Seite 9 ff.). Eine Ratenzahlungsvereinbarung löst, auch
wenn sie mit „Teilzahlungsvergleich“ bezeichnet ist, regelmä-
ßig eine Vergleichsgebühr nicht aus, weil es auf seiten des
Schuldners an einem Nachgeben im Sinne des § 779 BGB
fehlt. Auch vorliegend beinhaltet die Vereinbarung lediglich
ein Einverständnis der Gläubigerin mit Ratenzahlungen.

Etwas anderes kann die Gläubigerin auch nicht aus Ziffer 7
des „Teilzahlungsvergleichs“ herleiten. Eine Verrechnung
setzt voraus, daß die zu verrechnenden Kosten überhaupt ent-
standen sind. Dies ist aber wie dargelegt nicht der Fall.

I I .  A u s  d e n  G r ü n d e n :

Durch den angefochtenen Beschluß hat das Amtsgericht
die Erinnerung der Gläubigerin gegen die Weigerung des Ge-
richtsvollziehers, weitere Vollstreckungsmaßnahmen gegen
die Schuldnerin vorzunehmen, zurückgewiesen. Das Rechts-
mittel hat keinen Erfolg.

Der Gerichtsvollzieher hat sein Verhalten damit begründet,
die Gläubigerin vollstrecke u. a. nur noch wegen Kosten für
den Abschluß eines im Vollstreckungsverfahren geschlosse-
nen Teilzahlungs-Vergleiches. Hierfür habe die Gläubigerin
in ihre Forderungsaufstellung 772,80 DM aufgenommen. Da
aber keine Vergleichsgebühr entstanden sei, könne wegen die-
ser Kosten auch nicht vollstreckt werden.

Das zulässige Rechtsmittel der Gläubigerin hat keinen Er-
folg.

Das Gericht teilt zunächst die Auffassung des Amtsge-
richts, daß ein Teilzahlungsvergleich, wie der hier zu beurtei-
lende, der während der Zwangsvollstreckung geschlossen
wird, keine Vergleichsgebühr nach § 23 BRAGO auslöst.
Diese Rechtsfrage ist in Rechtsprechung und Literatur zwar
umstritten. Die Kammer folgt aber der Auffassung, die das
Entstehen einer solchen Vergleichsgebühr verneint. Entschei-
dend ist, daß ein Nachgeben der Schuldnerseite nicht zu erken-
nen ist. Die Gläubigerin gibt zwar mit dem Vergleich nach, der
Schuldner bringt aber keinerlei Gegenleistung für das Verhal-
ten der Gläubigerin (vgl. u. a.: LG Koblenz, DGVZ 1990,
S. 141, 142).

Die Gläubigerin meint, daß es auf diese Rechtsfrage im
vorliegenden Fall überhaupt nicht ankomme, weil die Betei-
ligten des Vollstreckungsverfahrens im Wege der Parteiauto-
nomie vereinbart hätten, daß eine Vergleichsgebühr entstehe
und daß Zahlungen der Schuldnerin zunächst auf die Ver-
gleichsgebühr anzurechnen seien. Hiermit kann die Gläubige-
rin aber keinen Erfolg haben. Eine solche Vereinbarung kann
sich nur auf nach den Vorschriften des Gebührenrechts tat-
sächlich entstandene Gebühren beziehen. Das Vollstreckungs-
organ ist in jeder Lage der Zwangsvollstreckung gehalten, zu
prüfen, ob die vom Gläubiger angesetzten Vollstreckungsko-
sten tatsächlich entstanden sind. Sonst bestünde die Gefahr,
daß Schuldner, die naturgemäß mit der Überprüfung der Ko-
stenforderungsaufstellung eines Gläubigers völlig überfordert
sind, in der Weise übervorteilt würden, daß Zahlungen auf
rechtlich zweifelhafte Gebührenpositionen verrechnet wür-
den. An dieser Prüfungspflicht ändert sich auch nichts, wenn
ein Schuldner die Berechtigung der geltend gemachten Ge-
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bühren zugesteht (vgl. LG Ravensburg, DGVZ 89, S. 173,
174). Das Vollstreckungsrecht ist seiner Natur nach öffentli-
ches und damit zwingendes Recht. Die Parteivereinbarungen
sind nur im beschränkten Umfang zulässig (vgl. Zöller, Vor-
bem. 24 f. vor § 704 ZPO).

Erlaubt sind zwar vollstreckungsbeschränkende Vereinba-
rungen, nicht aber vollstreckungserweiternde Abreden (vgl.
Zöller, a. a. O.). Um eine solche würde es sich letztlich han-
deln, wenn ein Schuldner bindend das Entstehen von Gebüh-
ren für das Vollstreckungsverfahren zugestehen könnte, die
nach der Gesetzeslage nicht entstanden sind.

Anmerkung der Schriftleitung:

Zu den hier entschiedenen Fragen siehe auch: LG Nürn-
berg, DGVZ 1977, S. 93; LG Darmstadt, DGVZ 1984, S. 88;
AG Birkenfeld, DGVZ 1985, S. 175; AG Berlin-Schöneberg,
DGVZ 1991, S. 77; AG Rastatt/LG Baden-Baden, DGVZ
1991, S. 78; LG Essen, DGVZ 1993, S. 56; AG Osterholz-
Scharmbeck, DGVZ 1994, S. 95; AG Wiesbaden, DGVZ 1994,
S. 158; AG Marl, DGVZ 1995, S. 31; AG Borken, DGVZ 1995,
S. 157; LG Münster, DGVZ 1995, S. 168; AG Erkelenz, DGVZ
1995, S. 175.

§ 811 c Abs. 2 ZPO; § 121 GVGA

Bei einem 20-jährigen Pferd, das vom Schuldner das
„Gnadenbrot“ erhält, ist die Anordnung der Pfändung
gem. § 811 c Abs. 2 ZPO nicht gerechtfertigt.

AG Paderborn, Beschl. v. 8. 12. 1995
– 12 M 2848/95 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Der Gläubiger wendet sich mit der Erinnerung vom 29. 09.
1995 gegen die Nichtpfändung des 20-jährigen Pferdes … des
Schuldners durch den zuständigen Gerichtsvollzieher und be-
antragt mit Schriftsatz vom 21. 11. 1995 zudem Genehmigung
gem. § 811 c Abs. 2 ZPO.

Die Anträge können unter Berücksichtigung des Tierschut-
zes keinen Erfolg haben.

Ein hoher Wert des Tieres … ist aufgrund seines Alters
nicht ersichtlich. Die Unpfändbarkeitdieses Tieres bedeutet
für den Gläubiger keine Härte, die nicht zu rechtfertigen wäre.

Ob „nebenher“ noch „Deckeinkünfte“ für dieZukunft  zu
erwarten sind, ist für die vorliegende Entscheidung letztlich
unerheblich. Nach eingereichten Unterlagen befindet sich die-
ses Pferd seit langem im Besitz des Schuldners, hat mit dem
zugrunde liegenden Kaufvertrag nichts zu tun und erhält sein
„Gnadenbrot“.

Daß dagegen von einem „hohen“ Wert des Tieres auszuge-
hen ist, dürfte schon allein aufgrund seines Alters zu verneinen
sein, auch als Deckhengst.

Der unterzeichnende Richter, ein „interessierter Beobach-
ter des landläufigen Pferdesports und Pferdehandels“ sieht bei
der beantragten Zwangsvollstreckungsmaßnahme die Schutz-
und Fürsorgepflicht des Menschen gegenüber dem Tier…
nicht hinreichend gewahrt.

§ 811 Nr. 5 ZPO; § 121 GVGA

Betreibt der Schuldner zu Erwerbszwecken eine Hunde-
zucht, so unterliegen die vorhandenen Zuchthunde nicht

der Pfändung, auch wenn die Hundezucht als Nebener-
werb betrieben wird.

AG Itzehoe, Beschl. v. 15. 11. 1995
– 24 M 4020/95 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Die nach § 766 ZPO zulässige Erinnerung ist nicht begrün-
det. Zu Recht hat der Gerichtsvollzieher die Hunde der Hun-
dezucht der Schuldnerin nicht gepfändet. Die Zuchthunde der
Schuldnerin müssen nach § 811 Nr. 5 ZPO als unpfändbar gel-
ten. Die Hunde dienen der Schuldnerin, die als Hundezüchte-
rin aus sonstigen persönlichen Leistungen ihren Erwerb zieht,
gleichsam als Gegenstände im Sinne des Gesetzes der Fortset-
zung der Erwerbstätigkeit. Es ist nicht erforderlich, daß die Er-
werbstätigkeit hauptberuflich ausgeübt wird, nebenberufliche
Tätigkeit reicht aus. Es steht auch nicht eine Kapitalnutzung
im Vordergrund, wie der Gerichtsvollzieher in seiner Stel-
lungnahme vom 15. 10. 1995 überzeugend dargelegt hat.
Überwiegend handelt es sich um eine persönliche Dienstlei-
stung der Schuldnerin.

§§ 885, 887 ZPO; § 180 GVGA

1. Aufgrund eines Räumungstitels kann der Gläubiger
nicht ermächtigt werden, auf dem zu räumenden Grund-
stück befindliche Gegenstände selbst zu entfernen.

2. Der Gerichtsvollzieher kann bei der Räumung offen-
sichtlich wertloses Räumungsgut absondern und als Müll
behandeln.

AG Leverkusen, Beschl. v. 11. 7. 1995
– 45 M 2019/95 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

I. Der Gläubiger hat gegen den Schuldner einen rechtskräf-
tigen Räumungstitel. Auf dem Grundstück befinden sich u. a.
Maschinen, Schrott und alte Autos. Der Gläubiger ist nicht be-
reit, den dafür erforderlichen Räumungskostenvorschuß für
das Tätigwerden des Gerichtsvollziehers zu tragen, während
der Schuldner nicht damit einverstanden ist, daß die Räumung
vom Gläubiger selbst vorgenommen wird.

Der Gläubiger beantragt,

1) daß dem Gläubiger im Wege des Beschlusses gestattet wird, die
auf dem Grundstück … gelagerten Gegenstände, wie Schrott, alte
Autos etc. selbst zusammenzusammeln und die Lagerung gesondert
vorzunehmen;

2) den Gerichtsvollzieher anzuweisen, nur die Übergabe des
Grundstücks an den Gläubiger vorzunehmen,

hilfsweise

dem Gerichtsvollzieher zu gestatten, offensichtlich wertloses Räu-
mungsgut auszusondern und es als Müll zu behandeln.

II. Der in erster Linie gestellte Antrag ist unbegründet.

Denn die Vollstreckung eines Räumungstitels richtet sich
allein nach § 885 ZPO. Dort ist es nicht vorgesehen, dem
Gläubiger die Räumung des Grundstücks ohne Einwilligung
des Schuldners zu gestatten und den Gerichtsvollzieher ledig-
lich anzuweisen, den Gläubiger in den Besitz einzuweisen.

Soweit es sich bei den auf dem Grundstück gelagerten Sa-
chen um offensichtlich wertloses Räumungsgut handelt, recht-
fertigt sich deren kostspielige Lagerung nach § 885 Abs. 3
ZPO nicht. Räumungsgut das nicht nach § 885 II ZPO an den
Schuldner übergeben werden kann und offensichtlich wertlos
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ist, darf der Gerichtsvollzieher absondern und als Müll behan-
deln (AG Berlin-Neukölln DGVZ 1980, 42; AG Karlsruhe
DGVZ 1980, 14, Zöller-Stöber, § 885 ZPO, Rdnr. 10).

§§ 775, 797, 767 ZPO; § 112 GVGA

Ein vom Schuldner geltend gemachtes Zurückbehaltungs-
recht, das vom Gläubiger nicht anerkannt wird, ist in der
Zwangsvollstreckung unbeachtlich und ggf. vom Schuld-
ner im Wege der Vollstreckungsabwehrklage geltend zu
machen.

AG Siegen, Beschl. v. 10. 3. 1995
– 10 M 725/95 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Der Gläubiger betreibt gegen den Schuldner die Zwangs-
vollstreckung aus der im Tenor genannten Urkunde des Notars
…

Mit dem am 11. 10. 1994 beurkundeten Vertrag verkaufte
und übertrug der Verkäufer seinen 1/3-Miteigentumsanteil an
dem im Grundbuch von Siegen … eingetragenen Grundeigen-
tum an den Käufer. Als Kaufpreis wurde ein Betrag von
170 000,– DM vereinbart.

Aufgrund der vertraglichen Bestimmungen ist, wie zwi-
schen den Beteiligten unstreitig ist, ein Teilbetrag von
160 000,– DM fällig. Dieser Betrag ist bereits gezahlt.

In § 2 Abs. 3 bis 5 des notariell beurkundeten Grundstücks-
kaufvertrages heißt es weiterhin wie folgt:

„Der Käufer hat ein Zurückbehaltungsrecht eines anteiligen Kauf-
preises in Höhe von DM 10 000,– (in Worten: Deutsche Mark
Zehntausend) für etwaige Sachmängel bzw. Schäden, die im Zu-
sammenhang mit der Räumung/Auszug oder sonstigem stehen
können. Diesbezügliche Mängel/Schäden werden bis vier Wochen
nach der Totalräumung der von dem Verkäufer derzeitig innege-
haltenen Wohneinheiten durch Vorlage von Rechnungseinheiten
von vorstehendem Kautionsbetrag in Abzug gebracht. Der Käufer
verpflichtet sich, danach unmittelbar den Restbetrag zu zahlen.

Der Notar wird den Beteiligten die Fälligkeit des Kaufpreises
schriftlich mitteilen.

Bei den Fälligkeiten ist der Kaufpreis unmittelbar von dem Käufer
auf das Notar-Ander-Konto des beurkundenden Notars einzuzah-
len.

Zur Unterwerfung unter die Zwangsvollstreckung heißt es in § 3
des Vertrages wie folgt:

Der Käufer unterwirft sich wegen des Kaufpreises in Höhe von
DM 170 000,– der Zwangsvollstreckung aus dieser Urkunde ge-
genüber dem Verkäufer in sein gesamtes Vermögen und beauf-
tragt und ermächtigt den amtierenden Notar, sofern die Fälligkeit
der Kaufpreissumme mit schuldbefreiender Wirkung nicht termin-
gerecht auf das Notar-Ander-Konto des amtierenden Notars er-
folgt ist/wird, dem Käufer nach Eintritt der Fälligkeit jederzeit
eine vollstreckbare Ausfertigung dieser Urkunde zu erteilen. Eine
Umkehr der Beweislast ist mit dieser Regelung nicht verbunden.“

Der Gläubiger betreibt nunmehr wegen des restlichen
Kaufpreises in Höhe von 10 000,– DM die Zwangsvollstrek-
kung aus der Urkunde des Notars … vom 11. 10. 1994.

Mit der Durchführung der Zwangsvollstreckung hat er den
Gerichtsvollzieher beauftragt.

Nach Zustellung einer vollstreckbaren Ausfertigung der Ur-
kunde am 13. 12. 1994 wurde bei einem am 10. 1. 1995 durch-
geführten Vollstreckungsversuch die Ehefrau des Schuldners
angetroffen. Ausweislich des Vollstreckungsprotokolls vom
selben Tage verwehrte sie dem Gerichtsvollzieher den Zutritt

zur Wohnung. Zur Begründung gab sie an, daß der Schuldner
von dem ihm nach § 2 Abs. 3 des Vertrages vom 10. 11. 1994
zustehenden Zurückbehaltungsrecht Gebrauch mache.

Diese Begründung vermerkte der Gerichtsvollzieher in
dem Vollstreckungsprotokoll. Weiterhin nahm er folgende
Bemerkung auf:

„Aufgrund dieser Rechtslage habe ich die Vollstreckung
eingestellt. Das ist von mir nicht nachprüfbar und daher
nicht vollstreckbar.“

In seiner am 23. 2. 1995 bei Gericht eingegangenen Stel-
lungnahme hat der zuständige Gerichtsvollzieher darauf hin-
gewiesen, daß die Zwangsvollstreckung bereits deshalb einzu-
stellen gewesen sei, weil die Ehefrau des Schuldners den Zu-
tritt zur schuldnerischen Wohnung verwehrt habe. In einem
weiteren Satz habe er seine Bedenken zum Ausdruck gebracht.
Der Hinweis sei erforderlich gewesen, weil mit der Vorlage
einer Durchsuchungsanordnung das Problem nicht gelöst wor-
den wäre.

Der Gläubiger beantragt, den Gerichtsvollzieher anzuwei-
sen, die Zwangsvollstreckung aufgrund der vollstreckbaren
Urkunde des Notars … vom 11. 10. 1994 durchzuführen.

Der Schuldner beantragt, die Erinnerung zurückzuweisen.

Die Erinnerung ist gemäß § 766 Abs. 2 ZPO zulässig.

Die Erinnerung ist teilweise begründet.

Soweit der zuständige Gerichtsvollzieher die Zwangs-
vollstreckung eingestellt hat, weil ihm der Zutritt zur schuld-
nerischen Wohnung verwehrt worden ist, begegnet seine
Vorgehensweise keinen Bedenken. Denn in diesen Fällen ist
nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
(BVerfGE 51, 97 ff.) grundsätzlich eine richterliche Durch-
suchungsanordnung erforderlich. Da diese zur Zeit des Voll-
streckungsversuchs am 10. 1. 1995 nicht vorlag, hat der Ge-
richtsvollzieher im Ergebnis zu Recht die Zwangsvollstrek-
kung eingestellt.

Er war indessen nicht berechtigt, die Durchführung der
Zwangsvollstreckung auch mit der Begründung zu verwei-
gern, daß dem Schuldner ein Zurückbehaltungsrecht im Hin-
blick auf die zu vollstreckende Gläubigerforderung zustehe
und daß dieser Umstand für ihn nicht nachvollziehbar und
daher der Titel nicht vollstreckbar sei.

Denn insoweit ist hier allein entscheidend, daß eine voll-
streckbare Ausfertigung der Urkunde des Notars … vom
11. 10. 1994 vorliegt.

Die Erteilung einer vollstreckbaren Ausfertigung und die
Fälligkeit des Restbetrages von 10 000,– DM richten sich
nach § 2 Abs. 3 bis 5 und § 3 des notariellen Vertrages.

Die Einwendungen des Schuldners im Hinblick auf ein ihm
angeblich zustehendes Zurückbehaltungsrecht sind nach Er-
teilung der Vollstreckungsklausel nicht vom Gerichtsvollzie-
her im Zwangsvollstreckungsverfahren zu überprüfen. Diese
Einwendungen sind vielmehr im Wege einer vom Schuldner
gemäß §§ 797, 767 ZPO zu erhebenden Vollstreckungsab-
wehrklage geltend zu machen. Der Schuldner hat eine derarti-
ge Vollstreckungsgegenklage auch mittlerweile erhoben.

Soweit der Gerichtsvollzieher die Durchführung der
Zwangsvollstreckung auch mit der zuvor genannten Begrün-
dung abgelehnt hat, ist die Erinnerung begründet. Dies gilt un-
abhängig davon, ob die Zwangsvollstreckung bereits aus
einem anderen Grund, nämlich wegen der Verweigerung des
Zutritts zur Wohnung und des Fehlens einer Durchsuchungs-
anordnung, zu Recht eingestellt worden ist. Denn dem Gläubi-
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ger kann nicht zugemutet werden, zunächst eine richterliche
Durchsuchungsanordnung herbeizuführen und anschließend
den Gerichtsvollzieher erneut mit der Durchführung der Voll-
streckung zu beauftragen, um nach erneuter Weigerung mit
derselben Begründung nochmals Erinnerung einzulegen.

Im übrigen ist die Erinnerung zurückzuweisen.

Denn der zuständige Gerichtsvollzieher kann vorliegend
nicht, wie der Gläubiger beantragt, angewiesen werden, die
Zwangsvollstreckung durchzuführen. Ihm ist lediglich die An-
weisung zu erteilen, die Durchführung der Zwangsvollstrek-
kung nicht im Hinblick auf ein dem Schuldner zustehendes
Zurückbehaltungsrecht zu verweigern.

§§ 57, 58 BRAGO; § 788 ZPO; § 109 GVGA

1. Die Gebühr für den Vollstreckungsauftrag gilt auch die
mit der Vorbereitung und Weiterverfolgung desselben
verbundenen Tätigkeiten ab.

2. Die Fortsetzung der Zwangsvollstreckung nach Einho-
lung eines Durchsuchungsbeschlusses löst keine weitere
Auftragsgebühr aus.

3. Inkassokosten sind nur erstattungsfähig, wenn durch
die Einschaltung eines Inkassoinstituts die Beauftragung
eines Rechtsanwalts vermieden wurde.

AG Homburg, Zweigst. Blieskastel, Beschl. v. 12. 9. 1995
– M 313/95 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Der Gerichtsvollzieher setzte von der Forderungsaufstel-
lung der Erinnerungsführerin verschiedene Kosten ab und
vollstreckte insoweit nicht. Es handelte sich um Gebühren für
Post-, Einwohnermeldeamt- und Schuldnerkarteianfragen.
Weiterhin wurden Gebühren für einen erneuten Vollstrek-
kungsauftrag nach erfolgter Einstellung gem. Art. 13 GG i. V.
mit § 758 ZPO abgesetzt. Auch wurden die geltendgemachten
Gebühren für das Inkassoinstitut … nicht beigetrieben.

Die Erinnerungsführerin ist der Ansicht, sie könne diese
abgesetzten Gebühren verlangen.

Die Erinnerung ist zulässig, aber nicht begründet.

Die Gläubigerin hat keinen Anspruch auf Erstattung der
von ihr begehrten Gebühren und Kosten.

a) Für die Post- und Einwohnermeldeamtsanfragen sowie
die Anfragen aus der Schuldnerkartei stehen der Gläubigerin
keine weiteren Gebühren zu. Denn für solche Anfragen erhält
ein Rechtsanwalt keine Gebühr nach § 120 BRAGO. Grund-
sätzlich werden für das Geschäft der Zwangsvollstreckung die
nach §§ 57, 58 BRAGO anfallenden Gebühren erstattet. Die
von der Gläubigerin geltendgemachten Post-, Einwohnermel-
deamts- und Schuldnerkarteianfragen stellen keine eigenen
Angelegenheiten i. S. der §§ 57, 58 Abs. 2 und 3 BRAGO dar.
Die Gebühr des § 57 BRAGO ist daher nur einmal zu erstat-
ten. Denn gerade die vorstehend bezeichneten Maßnahmen
stellen lediglich eine Vorbereitung oder Weiterführung bereits
begonnener Vollstreckungsmaßnahmen dar. Insbesondere ist
auch die Anwendung des § 120 BRAGO ausgeschlossen.
Diese Vorschrift ist nämlich lediglich eine Ergänzung der
§§ 118, 119 BRAGO. Die im 12. Abschnitt der BRAGO ge-
regelten Gebühren erhält der Anwalt nur in anderen als den im
3. bis 11. Abschnitt geregelten Angelegenheiten (Gerold/
Schmidt, BRAGO 12. Aufl. 1995, § 120 Rdnr. 1 ff.).

Eine Gebühr nach §§ 57, 58 BRAGO wurde jedoch seitens
der Prozeßvertreter der Gläubigerin bereits geltendgemacht.
Eine erneute Gebührenerstattung nach § 120 BRAGO erfolgt
daneben nicht (vgl. auch AG München, Beschluß v. 29. 9.
1994 in DGVZ 1995, 14; AG Ibbenbüren, Beschluß v. 7. 2.
1984, DGVZ 1984, 125; AG Dortmund, Beschluß v. 23. 1.
1984, DGVZ 1984, Seite 124; AG Frankfurt, Beschluß v.
21. 4. 1994, DGVZ 1995, 63).

b) Die Gläubigerin kann auch keine weiteren Gebühren für
den Vollstreckungsauftrag vom 18. 2. 1992 verlangen. Der er-
neute Vollstreckungsauftrag nach erfolgter Einstellung gem.
Art. 13 GG i. V. m. § 758 ZPO löst eine erneute Gebühr des
§ 57 BRAGO nicht aus.

In § 58 Abs. 2 Nr. 3 BRAGO ist bestimmt, daß es sich bei
Vorlage eines Beschlusses nach § 761 ZPO um keine beson-
dere Angelegenheit handelt. Dies heißt, daß das Verfahren
nach Vorlage des Beschlusses mit dem „Vorverfahren“ für
den verfahrensbevollmächtigten Anwalt insgesamt nur eine
Angelegenheit bildet. Diese Regelung in § 58 Abs. 2 Nr. 3 gilt
dabei nicht nur für die Vorschrift des § 761 ZPO, sondern ge-
rade auch für § 758 ZPO (Gerold/Schmidt, a. a. O., § 58
Rdnr. 18 mit weiteren Nachweisen; OLG Stuttgart, Beschluß
v. 21. 8. 1985, DGVZ 1986, 26).

Eine weitere Gebühr nach § 57 BRAGO ist daher durch
den erneuten Vollstreckungsauftrag nicht entstanden.

c) Auch die geltendgemachten Inkassokosten können von
der Gläubigerin nicht ersetzt verlangt werden. Die Gläubigerin
hat durch die Einschaltung des Inkassoinstitutsund der Beauf-
tragung eines Rechtsanwaltes gegen ihre Schadensminde-
rungspflicht verstoßen, so daß sie sich insoweit auch nicht auf
die Erstattung der geltendgemachten Inkassokosten berufen
kann. Es ist dabei unerheblich, ob die Prozeßvertreter der
Gläubigerin erst nach Einschaltung des Inkassoinstitutes be-
auftragt wurden.

Zwar verkennt das erkennende Gericht nicht, daß eine Er-
stattung von Inkassokosten grundsätzlich möglich ist, dies je-
doch nicht mehr, als dadurch die Hinzuziehung eines Rechts-
anwaltes nicht vermieden worden ist (Baumbach/Lauterbach/
Albers/Hartmann, ZPO, 53. Aufl. 1995, § 788 Rdnr. 30 mit
weiteren Nachweisen; vgl. auch Palandt, BGB, 53. Aufl.
1994, § 286 Rdnr. 9), wie dies hier der Fall war.

Aus Vorstehendem ergibt sich, daß der zuständige Ge-
richtsvollzieher die mit der vorliegenden Erinnerung geltend-
gemachten Gebühren und Kosten zu Recht abgesetzt hat. Die
vorliegende Erinnerung war daher zurückzuweisen.

§ 885 ZPO; § 16 GKG; §§ 8, 57 BRAGO; § 109 GVGA

Gebührenstreitwert eines Auftrages zur Räumung im
Wege der Zwangsvollstreckung ist der einjährige Miet-
zins.

AG Osnabrück, Beschl. v. 5. 12. 1995
– 27 M 1378/95 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Die Erinnerung ist zulässig, jedoch nicht begründet. Am
07. 03. 1995 hat die Gläubigerin einen Räumungs- und Voll-
streckungsauftrag gegen die Schuldnerin erteilt und dabei Ko-
sten berechnet, die von einem Gegenstandswert von 100.000,–
DM ausgehen. Die Wertfindung erfolgte nach Auffassung des
Gläubigervertreters unter Bezugnahme auf § 57 II BRAGO
nach Ermittlung des Wertes der herauszugebenden Sache.
Unter Berücksichtigung der Kosten des Gläubigervertreters
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hätte der Gerichtsvollzieher 12.557,41 DM entgegennehmen
müssen. Er nahm aber nur entgegen 11.638,09 DM und wies
darauf hin, daß er bei der BRAGO-Gebühr eine Kürzung vor-
genommen habe bezüglich eines höheren Betrages von
919,32 DM. Insoweit habe er die weitere Vollstreckung abge-
lehnt. Gemäß § 16 II GKG würde bei Räumungsverfahren als
Gegenstandswert die Jahreskaltmiete gelten. Allenfalls käme
dann noch der Zahlungsanspruch hinzu. Der Gerichtsvollzie-
her war der Meinung, daß eine Räumung keine Herausgabe
sei, sondern eine Besitzentziehung.

Hiergegen richtet sich die Erinnerung der Gläubigerin. Sie
konnte keinen Erfolg haben. Der Gebühr des Rechtsanwalts
für den Auftrag zur zwangsweisen Räumung einer Wohnung
ist als Gegenstandswert der einjährige Mietzins der zu räu-
menden Wohnung zugrunde zu legen. Nach § 8 Abs. 1
BRAGO bestimmt sich der Gegenstandswert (§ 7 BRAGO)
für die Rechtsanwaltsgebühr nach den gerichtlichen Wertvor-
schriften. Für Mietverhältnisse regelt § 16 GKG den Gegen-
standswert dahin, daß der einjährige Mietzins als Berech-
nungsgrundlage der Gebühren heranzuziehen ist. Für Räu-
mungsklagen erhält der Rechtsanwalt die in § 31 BRAGO be-
stimmten Gebühren, also nach dem 12fachen Betrag der Mo-
natsmiete.

In der Zwangsvollstreckung reduzieren sich die Rechtsan-
waltsgebühren auf 3/10 der in § 31 BRAGO bestimmten vol-
len Gebühr (§ 57 Abs. 1 Satz 1 BRAGO).

Daran hat auch die durch das siebte Kostenrechtsände-
rungsgesetz vom 24. 06. 1994 (Bundesgesetzblatt I, 1325)
neugefaßte Bestimmung des § 57 Abs. 2 BRAGO nichts geän-
dert. Wäre es anders, so müßte bei jeder Zwangsräumung ein
Sachverständigengutachten über den Wert der Wohnung ein-
geholt werden, und die Gebühren des Rechtsanwalts lägen
über denjenigen des § 31 BRAGO, weil der Wert einer Miet-
wohnung in allen Fällen mehr als das 12fache der Monatsmie-
te beträgt. Derartiges kann vom Gesetzgeber nicht gewollt
sein.

Wenn § 57 Abs. 2 BRAGO besagt, daß in der Zwangsvoll-
streckung sich der Gegenstandswert unter anderem nach dem
Wert der herauszugebenden Sachen richtet, so werden da-
durch die §§ 31, 57 Abs.1 BRAGO nicht im Sinne der Auffas-
sung des Gläubigervertreters relativiert. Denn die Gebühren
der Räumungsvollstreckung sind abschließend durch die
§§ 16 Abs. 2 GKG, 31, 57 Abs. 1 BRAGO geregelt.

Anmerkung der Schriftleitung:

Zur gleichen Frage siehe auch LG Köln, DGVZ 1995,
S. 153 sowie die Abhandlung von Winterstein in diesem Heft.

§§ 1, 8, 9 GVKostG; § 64 SGB X; § 766 ZPO

Betreibt ein Landkreis (Jugendamt) in einem Jugendhilfe-
fall die Zwangsvollstreckung, so ist er von der Zahlung der
Gerichtsvollziehergebühren befreit, zur Zahlung der Aus-
lagen des Gerichtsvollziehers jedoch verpflichtet.

AG Cloppenburg, Beschl. v. 5. 12. 1995
– 12 M 3663/95 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

In einem Jugendhilfefall hatte der Gerichtsvollzieher für
das Jugendamt des Landkreises Cloppenburg die Zustellung
eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses an den Unter-
haltsschuldner und Drittschuldner vollzogen. Insoweit waren

dem Gerichtsvollzieher Schreibauslagen, Wegegeld und ande-
re Auslagen in Höhe von insgesamt 23,70 DM entstanden. Mit
Schreiben vom 08. 09. 1995 forderte der Gerichtsvollzieher
den Beschwerdeführer zur Zahlung dieser Kosten auf.

Gegen diese Verfügung des Gerichtsvollziehers wendet
sich die Erinnerung des Beschwerdeführers. Zur Begründung
weist er darauf hin, daß für ihn gemäß § 64 SGB X Kostenfrei-
heit bestehe.

Die Erinnerung des Beschwerdeführers ist gemäß § 766
ZPO bzw. § 9 Gerichtsvollzieherkostengesetz zulässig. Sie ist
jedoch unbegründet.

Der Gerichtsvollzieher ist gemäß §§ 1, 3, 8 GVKostG be-
rechtigt, die ihm entstandenen Auslagen gegen den Landkreis
Cloppenburg, Jugendamt, geltend zu machen. Gemäß § 3 I
Ziff. 1 GVKostG ist der Landkreis Cloppenburg, Jugendamt,
als Auftraggeber des Zustellungsauftrages des Pfändungs- und
Überweisungsbeschlusses Kostenschuldner. Kostenbefreiun-
gen bestehen insoweit lediglich im Rahmen des § 8 GVKostG.
Insoweit bestimmt Abs. 2 des § 8 GVKostG, daß bei der
Durchführung des 8. Buches Sozialgesetzbuch die Träger der
öffentlichen Jugendhilfe von denGebühren befreit sind.
Gemäß § 1 GVKostG bestehen die Kosten des Gerichtsvoll-
ziehers ausGebühren undAuslagen. Da eine Befreiung für die
Träger der öffentlichen Jugendhilfe lediglich hinsichtlich der
Gebühren angeordnet ist, bleibt ihre Verpflichtung, dieAusla-
gen des Gerichtsvollziehers zu tragen, bestehen.

Etwas anderes folgt auch nicht aus der Vorschrift des § 64
SGB X. Denn nach § 8 II 2 GVKostG finden sonstige Vor-
schriften, die eine sachliche oder persönliche Befreiung von
Kosten gewähren, für Gerichtsvollzieherkosten nur insoweit
Anwendung, als sie ausdrücklich auch diese Kosten umfassen.
Die Vorschrift des § 64 SGB X ordnet jedoch nur allgemein
eine Kostenbefreiung an, ohne ausdrücklich auch die Ge-
richtsvollzieherkosten einzuschließen. Die Vorschrift findet
aus diesem Grunde gemäß § 8 II 2 GVKostG für die Gerichts-
vollzieherkosten keine Anwendung.

Einsendung von Entscheidungen

Die Deutsche Gerichtsvollzieher-Zeitung veröffentlicht
in jeder Ausgabe Entscheidungen, die vollstreckungs-
rechtliche Probleme behandeln, ist bei deren Auswahl
aber auf die Entscheidungen angewiesen, die ihr einge-
sandt werden. Leider bleiben viele Entscheidungen, die
auch für andere Gerichtsvollzieher von Interesse sein
könnten, unveröffentlicht, weil sie der Schriftleitung
nicht eingesandt wurden. Die Schriftleitung richtet des-
halb an alle Leser der DGVZ die höfliche Bitte, ihre
Entscheidungen aus dem Vollstreckungs-, Zustellungs-
und Kostenrecht, die von allgemeinem Interesse sind,
zuzuleiten. Für jede veröffentlichte Entscheidung wird
dem Einsender zur Abgeltung seiner Mühe und Ausla-
gen eine Entschädigung gezahlt. Deshalb bitte auch
Bankkonto angeben.

Alle Einsendungen werden erbeten an den Schrift-
leiter der DGVZ:

OGV Theo Seip
Am Rosenhang 4
65549 Limburg/Lahn
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■ B U C H B E S P R E C H U N G E N

Die Insolvenzordnung
Von RechtsanwaltMichael App, 1995, Lexikonformat, 120 Seiten,
kartoniert; 46,80 DM. Stollfuß Verlag, Bonn.

Der Verfasser gibt zunächst einen Überblick über das geltende Insol-
venzrecht sowie die Entwicklung und Zielsetzung der Insolvenz-
rechtsreform. Anschließend schildert er Voraussetzungen und Ablauf
des Verfahrens nach der neuen Insolvenzordnung. Er beschreibt, wer
als Insolvenzverwalter in Betracht kommt, welche Aufgaben ihm ob-
liegen, welche Vergütung er zu erwarten hat und welche Haftung ihn
treffen kann. Ausführlich behandelt wird auch die Restschuldbefrei-
ung, die dem Schuldner nach Abschluß des Verfahrens und Ablauf
einer Wohlverhaltensperiode erteilt werden kann. Ebenso eingehend
wird der Insolvenzplan dargestellt, der an die Stelle des gegenwärtigen
Vergleichsverfahrens tritt. Auf das für Privatpersonen vorgesehene
Verbraucherinsolvenzverfahren sowie das Nachlaßinsolvenzverfah-
ren wird nur kurz eingegangen, da sich die Ausführungen des Verfas-
sers in erster Linie an die Angehörigen der steuerberatenden und wirt-
schaftsprüfenden Berufe richten, die an diesen Verfahren weniger In-
teresse zeigen dürften.

Der Verfasser weist mit Recht darauf hin, daß es vielfach geboten ist,
wirtschaftliche Entscheidungen schon jetzt auf das am 1. 1. 1999 in
Kraft tretende neue Insolvenzrecht abzustellen, da viele Sicherheiten
und Forderungen ab diesem Zeitpunkt anders zu bewerten sind.

Das in klarer Sprache abgefaßte und übersichtlich gegliederte Buch ist
sehr geeignet, das neue Insolvenzrecht dem Anwender näherzu-
bringen.

Gerichtsvollzieherkostenrecht
Kommentar von Dipl.Rpfl. (FH)Bernd Winterstein. Prüfungsbeamter
für Gerichtsvollzieher in Augsburg und Lehrer an der Bayerischen
Justizschule in Pegnitz. Loseblattausgabe in Plastikordner. 1. Er-
gänzungslieferung, 128 Seiten; 24,70 DM. Preis der Gesamtausgabe:
98,– DM. Verlag F. Pastyrik, Kleiner Johannes 8, 91257 Pegnitz.

Zu dem im Jahr 1995 neu aufgelegten Kommentar (vgl. Besprechung
in DGVZ 1995, S. 128) haben Verfasser und Verlag nun die erste Er-
gänzungslieferung vorgelegt. Die Kommentierung ist hinsichtlich der
Rechtsprechung und Literatur auf neuesten Stand gebracht. Gründlich
überarbeitet hat der Verfasser die Kommentierung zur Vergütung des
Sequesters, zur Gebührenermäßigung in den neuen Bundesländern
und zum Gegenstandswert bei der Räumungsvollstreckung. In den bei
der Erstausgabe noch freien aktuellen Teil wurden Hinweise auf 124
Entscheidungen zum Kostenrecht mit Leitsätzen und Fundstellen auf-
genommen. Diesen ist ein besonderes Stichwortverzeichnis beigege-
ben, mit dem die einschlägigen Entscheidungen sich schnell auffinden
lassen.

Das mit der Ergänzungslieferung weiter komplettierte Gesamtwerk ist
als Wegweiser und Ratgeber bei der Anwendung des Gerichtsvollzie-
herkostengesetzes vorbehaltlos zu empfehlen.

■ H I N W E I S  A U F  A N D E R E  S C H R I F T E N

Häuser, Franz,„Rechte und Pflichten der Kreditinstitute bei
der Sanierung von Unternehmen“. In: Sicherheitenfrei-
gabe und Unternehmenssanierung, 1995, S. 75–125.
(Schriftenreihe d. Bankrechtl. Vereinigung. 6.) de
Gruyter, Berlin, XXVII, 128 S., DM 140,–.
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